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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EVD Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
BIF Bahninfrastrukturfonds
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
MWST Mehrwertsteuer
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
Pro
Juventute

Stiftung Pro Juventute
FABI Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
FinöV Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von Infrastrukturvorhaben

des öffentlichen Verkehrs
SSM Schweizer Syndikat Medienschaffender
PTT Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
SDA Schweizerische Depeschenagentur AG
ASO Auslandschweizer-Organisation
NASAK Nationales Sportanlagenkonzept
MSV Mutterschaftsversicherung
SSV Schweizer Schiesssportverband
ZEB Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
DFE Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
SSR Société suisse de radiodiffusion
FIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
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USAM Union suisse des arts et métiers
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
Pro
Juventute

Fondation Pro Juventute
FAIF Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire
FTP Fonds de financement des transports publics
SSM Syndicat suisse des mass media
PTT Postes, téléphones, télégraphes
ATS Agence Télégraphique Suisse SA
OSE Organisation des Suisses de l'étranger
CISIN Conception des installations sportives d’importance nationale
AMat Assurance en cas de Maternité
FST Fédération sportive suisse de tir
ZEB Développement de l’infrastructure ferroviaire
EPFZ École polytechnique fédérale de Zürich
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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Identité nationale

Die Auseinandersetzung um die Verwendung der nicht mehr benötigten Goldbestände
der Nationalbank setzte sich im Berichtsjahr fort. Im Anschluss an eine Klausurtagung
gab anfangs Jahr der Bundesrat seine Vorstellungen über die Verteilung bekannt. Die
Erträge der Mittel, welche nicht an die Solidaritätsstiftung gehen (rund 800 t im Wert
von 10 Mia Fr.), wären einerseits für eine soziale Abfederung der 11. AHV-Revision
(Flexibilisierung des Rentenalters) und andererseits für Projekte im Bildungsbereich
(Informatikoffensive) einzusetzen.Die Idee der Verwendung für Bildungszwecke war
ursprünglich von der CVP lanciert worden. Der NR überwies in der Herbstsession eine
1998 eingereichte Motion Hochreutener (cvp, BE) für Verwendung eines Teils des
Geldes für eine Bildungsoffensive gegen den Widerstand der SVP als Postulat (AB NR,
2000, S. 1149 f.) Nachdem sich aber kurz darauf die Finanzdirektoren der Kantone für
eine ausschliessliche Verwendung zum Schuldenabbau von Bund und Kantonen
ausgesprochen hatten, beschloss der Bundesrat, nochmals über die Bücher zu gehen.
Die Kantone doppelten kurz darauf nach und forderten, dass auf jeden Fall der in der
Bundesverfassung für die Verteilung der jährlichen Nationalbankgewinne fixierte
Verteilungsschlüssel (zwei Drittel für die Kantone) eingehalten werden müsse. Im Mai
legte sich der Bundesrat auf zwei Varianten fest und bekräftigte gleichzeitig die Idee,
auf jeden Fall mit einem Drittel des Goldes eine Solidaritätsstiftung zu schaffen. Die
eine der beiden Varianten für die Verwendung der verbleibenden 800 t Gold kam dem
Vorschlag der Kantone entgegen: zwei Drittel davon sollen an die Kantone gehen,
allerdings mit der Auflage, das Geld für die Schuldentilgung einzusetzen. Die andere
Variante hielt sich an das Bundesratsprojekt vom Januar, wobei vorgeschlagen wurde,
zuerst während einiger Jahre eine Informatikoffensive in den Schulen zu finanzieren
und später die gesamten Erträge der AHV zukommen zu lassen. Die Reaktionen
bestätigten im Wesentlichen die früher bezogenen Positionen: Die Kantone und die
meisten Parteien (allerdings nicht die SVP) waren mit der Ausscheidung von 500 t Gold
für die Solidaritätsstiftung einverstanden. Bezüglich der Verwendungszwecke für die
restlichen 800 t erhielt die Bildungsoffensive wenig Unterstützung. Die SP und die
Gewerkschaften wollten vor allem die AHV davon profitieren lassen. Die FDP favorisierte
weiterhin einen Einsatz zum Schuldenabbau und die Kantone beharrten darauf, dass
ihnen zwei Drittel davon zustehen, über deren Verwendung ihnen der Bund keine
Vorschriften zu machen habe. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.12.2000
HANS HIRTER

En acceptant à l'unanimité une motion du socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH, Mo.
21.3172), le Conseil des États a donné son approbation à la création d'un lieu de
commémoration officiel des victimes du national-socialisme en Suisse. Avec ce
mémorial, la Suisse contribuera à perpétuer le souvenir de l'Holocauste et des
innombrables victimes du nazisme, parmi lesquelles figurent de nombreux citoyens et
citoyennes helvétiques. Le sénateur zurichois soulignait ainsi l'importance pour les
générations futures de se rendre compte de la fragilité de la démocratie et d'éviter de
répéter les erreurs du passé. L'organisation des suisses de l'étranger (OSE), qui s'engage
depuis 2018 pour qu'un tel lieu voit le jour, a élaboré un projet en collaboration avec
l'amitié judéo-chrétienne en Suisse, la fédération suisse des communautés israélites
ainsi que des scientifiques de l'université de Bâle et de l'EPFZ. Selon le projet, le
mémorial devrait se situer à Berne. En plus d'un monument dans l'espace public, des
expositions réelles et virtuelles seraient prévues. Le Conseil fédéral a pris connaissance
de ce projet et s'impliquera activement dans sa réalisation, selon le ministre des
affaires étrangères Ignazio Cassis. Une motion identique a été déposée par le député
UDC Alfred Heer (udc, ZH; Mo. 21.3181) au Conseil National et a été cosignée par plus de
cent parlementaires. Elle a été adoptée tacitement le 18 juin 2021.
La volonté d'ériger un monument en mémoire des victimes du nazisme n'est pas
nouvelle en politique suisse. En 1995, le conseiller national socialiste Andreas Gross (ps,
ZH) déposait une interpellation demandant d'édifier un mémorial pour les réfugié.e.s,
principalement des personnes juives, refoulé.e.s à la frontière suisse durant la seconde
guerre mondiale. Sa demande était refusée. Deux ans plus tard, en 1997, le Conseil
national acceptait un postulat du démocrate-chrétien Norbert Hochreutener (pdc, BE)
qui chargeait le Conseil fédéral de présenter un projet de musée ou de monument à la

MOTION
DATE: 08.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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mémoire des victimes de l'Holocauste et d'autres violations graves des droits de
l'homme. Plus récemment, en 2018, une interpellation du conseiller national socialiste
Angelo Barrile (ps, ZH) remettait à l'ordre du jour la création d'un monument. Cette
interpellation était finalement classée en décembre 2020, le Conseil national n'ayant
pas achevé son examen des réponses du Conseil fédéral dans le délai imparti. 
Les démarches pour la création de ce mémorial ont été saluées par la NZZ. Elle relevait
que la Suisse offrirait ainsi enfin une reconnaissance officielle non seulement aux
victimes du nazisme, mais aussi à celles et ceux qui ont pris le risque de le combattre.
Le journal zurichois rappelait également que la Suisse a cultivé pendant de longues
années son image propre et neutre, omettant parfois les fructueuses relations
économiques avec l'Allemagne nazie ou le climat antisémite à l'encontre des réfugié.e.s
juifs et juives accueilli.e.s dans le pays. Ces deux motions, largement soutenues de
gauche à droite de l'échiquier politique, sont peut-être l'exemple d'un changement de
mentalités quant au rapport de la Suisse avec son passé, notamment durant la seconde
guerre mondiale. 2

Climat national

Unter dem Eindruck der teilweise gehässigen Diskussion über den Zweiten Weltkrieg
standen auch drei vom Nationalrat als Postulate überwiesene Vorstösse. Bühlmann (gp,
LU) verlangte mit zwei Motionen die Einrichtung eines Lehrstuhls für die Erforschung
von Antisemitismus und Rassismus an der ETH resp. mehr Bundesgelder für die an der
ETH angesiedelte Stiftung Jüdische Zeitgeschichte. Hochreutener (cvp, BE) lud den
Bundesrat ein, ein Museum oder eine Gedenkstätte gegen das Vergessen des Holocaust
und anderer schrecklicher Menschenrechtsverletzungen zu errichten. In seiner Antwort
auf eine Interpellation Ruffy (sp, VD) führte der Bundesrat aus, dass der Bund bereits
jetzt verschiedene Projekte unterstütze, welche schriftliche und audiovisuelle
Dokumente über den Holocaust und die Politik der Schweiz während dieser Zeit
zusammenstellen und einer breiten Öffentlichkeit bekanntmachen; ob aber eine
spezielle Gedenkstätte errichtet werden soll, müsse später abgeklärt werden. 3

MOTION
DATE: 20.06.1997
HANS HIRTER

Ordre juridique

Protection des données et statistique

Eine von Nationalrat Hochreutener (cvp, BE) eingereichte parlamentarische Initiative
forderte, dass Hostingprovider für unzureichenden Schutz der von ihnen
gespeicherten Informationen zur Verantwortung gezogen werden können. Die
Rechtskommission des Nationalrates empfahl die Initiative nach der Ablehnung ihrer
Schwesterkommission nun ebenfalls zur Ablehnung, weil seit dem Einreichen der
Initiative verschiedene gesetzliche wie auch nichtgesetzgeberische Massnahmen
ergriffen worden waren. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner Kommission in der
Sommersession 2012. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.05.2012
NADJA ACKERMANN

Ordre public

Nachdem im Wahljahr 2007 die SVP-Kundgebung auf dem Bundesplatz zu massiven
Ausschreitungen geführt hatte, wollte die Stadt Bern Kundgebungsumzüge vor
nationalen Wahlen generell verbieten. Das Berner Verwaltungsgericht erklärte diese
Bestimmung jedoch als verfassungswidrig und unverhältnismässig. Die Stadtberner
Stimmbevölkerung lehnte zudem im Juni 2010 eine Initiative knapp ab, welche die
Einschränkung des Demonstrationsrechts vorsah, indem der Polizei das Recht auf
schnelles Auflösen von Kundgebungen eingeräumt worden wäre. Die gleiche Idee wurde
kurz darauf im Nationalrat als Motion eingereicht (Motion Hochreutener, cvp, BE). 5

MOTION
DATE: 15.06.2010
MARC BÜHLMANN
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Sécurité intérieure

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer

DÉBAT PUBLIC
DATE: 22.12.2016
KARIN FRICK
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Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 6

Criminalité

Mit der Überweisung einer Motion Schweiger (fdp, ZG) sprach sich der Ständerat für die
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie) aus. Der Vorstoss
fordert insbesondere, dass nicht nur der Besitz derartiger Filme und Bilder verboten
ist, sondern bereits der absichtliche Konsum. Um die Strafverfolgung zu erleichtern, soll
zudem die Aufbewahrungspflicht für die Logbuchdateien der Internetanbieter von
sechs auf zwölf Monate verlängert werden. Der Nationalrat behandelte diese Motion
noch nicht, stimmte aber einer Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554) zu, welche
verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen extreme Gewaltdarstellungen zur
Anwendung kommen. 7

MOTION
DATE: 09.06.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) für
eine Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie). Der Ständerat
seinerseits nahm die Ende 2006 von Nationalrat überwiesene Motion Hochreutener
(cvp, BE; Mo. 06.3554) an, welche verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen
extreme Gewaltdarstellungen zur Anwendung kommen sollen. 8

MOTION
DATE: 11.12.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hiess eine Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG) für eine
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Kindern vor
pornografischen Darstellungen im Fernmeldebereich ebenfalls gut. Zudem
unterstützte er eine Motion Hochreutener (cvp, BE), (Mo. 07.3539) die den Vorstoss
Schweiger auf Gewaltdarstellungen ausdehnte. Der Bundesrat wies vergeblich darauf
hin, dass dafür an sich die bestehenden Strafrechtsbestimmungen ausreichen würden.
Darüber hinausgehende Massnahmen wie etwa ein generelles Verbot für pornografische
Darstellungen und Angebote im Fernmeldebereich würden dagegen zu weit gehen.
Zudem sei eine Sperrung dieser Angebote allein für Kinder technisch nicht möglich. 9

MOTION
DATE: 25.09.2008
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies eine Motion Hochreutener (cvp, BE) für ein Verbot des
Verkaufs von gewalttätigen Computerspielen (so genannte Ego-Shooter) an Kinder und
Jugendliche. Obwohl der Bundesrat für Ablehnung plädierte, weil die rechtlichen
Grundlagen für ein Verbot für die Darstellung von grausamer Gewalt bereits bestehen
und Verkaufseinschränkungen unter dem Aspekt des Jugendschutzes in der Kompetenz
der Kantone liegen, überwies der Nationalrat den Vorstoss. Noch weiter geht eine vom
Nationalrat ebenfalls gutgeheissene Motion (09.3422) Allemann (sp, BE), die ein
grundsätzliches Verbot der Herstellung, des Verkaufs und der Weiterverbreitung von
Computerspielen fordert, bei denen „grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen und
menschenähnliche Wesen zum Spielerfolg beitragen“. In der Herbstsession
verabschiedete der Nationalrat auch noch ein Postulat Schmid-Federer (cvp, ZH),
welches vom Bundesrat einen Forschungsbericht zum grundsätzlichen
Gefährdungspotential von Computerspielen, namentlich auch in Bezug auf Suchtgefahr,
fordert. 10

MOTION
DATE: 03.06.2009
HANS HIRTER

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat lehnte der Ständerat eine im Vorjahr von der
grossen Kammer überwiesene MotionHochreutener (cvp, BE) als unpraktikabel ab,
welche Kinder vor Gewaltdarstellung im Fernmeldebereich (d.h. auf Mobiltelefonen)
schützen wollte. 11

MOTION
DATE: 23.09.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies in der Frühjahrssession zwei Motionen, die ein Verbot von
gewaltbeinhaltenden Computerspielen fordern. Während die Motion Hochreutener
(cvp, BE) den Verkauf verbieten will, fordert die Motion Allemann (sp, BE) ein
grundsätzliches Verbot der Herstellung, des Verkaufs und der Weiterverbreitung. Der
Nationalrat hatte beide Motionen bereits 2009 angenommen. Alle Jungparteien hatten
sich gegen ein Verbot ausgesprochen. Auch der Bundesrat hatte beide Motionen
abgelehnt. Problematisch dürfte die Umsetzung eines Verbots insbesondere bei
Online-Spielen werden. 12

MOTION
DATE: 18.03.2010
MARC BÜHLMANN

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier der CVP-Fraktion machten ihrem Ärger
über die ihres Erachtens nur sehr schleppend vorankommende Regierungsreform mit
Vorstössen Luft. Mit seiner Motion 09.3447 wollte etwa Norbert Hochreutener (cvp, BE)
gleich eine eigene Reform vorschlagen, die aus der Regierung ein effizientes und
handlungsfähiges Gremium machen sollte. Die Motion wurde im Nationalrat deutlich
abgelehnt. Einen Teilerfolg erzielte die Motion Häberli-Koller (cvp, TG) (09.3105), die
eine Reaktivierung der Regierungsreform verlangte. Das Anliegen wurde in der grossen
Kammer angenommen, im Ständerat hingegen abgelehnt. Schmid-Federer (cvp, ZH)
(Fra. 11.5233) doppelte schliesslich in einer Fragestunde nach und erkundigte sich nach
den Gründen für die Verspätung der Reform. Die Antwort des Bundesrates deckte sich
mit dem Hauptargument gegen die beiden abgelehnten Motionen: Die Regierung hatte
im Oktober 2010 eine Zusatzbotschaft zur Regierungsreform verabschiedet, auf welche
die staatspolitische Kommission des Nationalrates in der Zwischenzeit – knapp mit 11 zu
9 Stimmen – eingetreten war. Der Ball lag bei der Subkommission, der das Geschäft
übertragen worden war und die Vorschläge prüfen sollte, die weitergehen als jene des
Bundesrates. 13

MOTION
DATE: 07.06.2011
MARC BÜHLMANN
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Organisation de l’administration fédérale

Als zweites der drei ausgewählten Bundesämter vollzog dasjenige für Wasserwirtschaft
seinen Auszug aus der Bundesstadt. Es bezog im Frühjahr ein neues Gebäude in Biel.
Die weiterhin hohe Arbeitslosigkeit macht die Ansiedlung von Arbeitsplätzen des
Bundes attraktiv. Der Nationalrat überwies ein Postulat Cavadini (fdp, TI), welches
anregt, Teile von expandierenden Bundesämtern ins Tessin auszulagern. Der Berner
Hochreutener (cvp) setzte sich mit einem ebenfalls überwiesenen Postulat [96.3454]
dafür ein, dass der Bund die Möglichkeit der Miete von Büroräumen in dem in Bern
geplanten Neubau des Fussballstadions Wankdorf überprüft. 14

POSTULAT
DATE: 13.12.1996
HANS HIRTER

Organisation du Parlement

Der Nationalrat lehnte eine Motion de Buman (cvp, FR) ab, welche es ermöglichen soll,
dass Interpellationen und Anfragen jederzeit und nicht nur während den Sessionen
eingereicht werden können. Der Nationalrat hingegen lehnte ein Postulat Hochreutener
(cvp, BE) (06.3114) für eine Aufwertung der Fragestunde deutlich ab. Hochreutener
hatte angeregt, dass mit einer verbesserten thematischen Bündelung der Fragen und
mit intensiviertem Nachfragen an die Regierung diese Übung für die Medien und deren
Publikum ähnlich attraktiv gestaltet werden könnte wie in einigen ausländischen
Parlamenten. 15

MOTION
DATE: 04.06.2007
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats legte eine parlamentarische Initiative vor, welche Anliegen aus
verschiedenen in den letzten Jahren eingereichten Vorstössen von Ratsmitgliedern
aufnahm. Das Hauptziel der Vorlage war eine Aufwertung der Motion und des Postulats
in den Verhandlungen des Nationalrats. Durch eine Ausdehnung der Sitzungsdauer und
verkürzte Redezeiten in gewissen Eintretensdebatten soll genügend Zeit für die
Behandlung von persönlichen Vorstössen gewonnen werden. Vorstösse, die als
mehrheitsfähig erscheinen, weil sie bereits von der anderen Ratskammer oder einer
Kommissionsmehrheit angenommen worden sind, sollen konsequent prioritär
behandelt werden. (Siehe dazu auch die parlamentarische Initiative Hämmerle (sp, GR)
(06.416) Das bisherige Vorgehen, Vorstösse von der Traktandenliste zu streichen, wenn
sie zwei Jahre nach ihrer Einreichung vom Rat noch nicht behandelt worden sind, soll
aufgegeben werden. (Siehe dazu auch hier (Motion Kunz (svp, LU) (05.3077) und hier
(Büro NR, 06.479).) Über diese würde in Zukunft wieder abgestimmt, allerdings ohne
vorangehende Diskussion. Während diese Neuerungen nur den Nationalrat betreffen,
schlug die SPK-NR auch einige Änderungen für beide Räte vor. Um Zeit zu gewinnen,
soll das Differenzbereinigungsverfahren bei der Vorberatung von parlamentarischen
Initiativen durch die Ratskommissionen gestrafft, die Plenumsberatung über in beiden
Räten eingereichte identische Kommissionsmotionen gekürzt und auf eine
obligatorische Mitwirkung der Finanzkommissionen bei der Vorberatung
ausgabenrelevanter Vorlagen verzichtet werden. (Siehe zu den Kompetenzen der
Finanzkommission die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) (06.467)). In diese
Sammelvorlage nahm die SPK auch noch die Umsetzung von zwei weiteren
parlamentarischen Anliegen auf. Zum einen ging es um eine von Nationalrat
Hochreutener (cvp, BE) 2005 eingereichte parlamentarische Initiative (05.437), welche
eine präzise Regelung des Verfahrens im Falle der Amtsunfähigkeit eines Mitglieds des
Bundesrates verlangt. Zum anderen ging es um die Umsetzung der im Vorjahr vom
Parlament überwiesenen Motion Markwalder (fdp, BE) (06.3872) für eine
generationsverträgliche Politik. Der Bundesrat soll in Zukunft in seinen Botschaften
auch ausführen, inwiefern seine Vorschläge mit den Interessen künftiger Generationen
vereinbar sind.

Das Parlament verabschiedete diese neuen Bestimmungen bereits in der
Herbstsession. Das Eintreten war im Nationalrat unbestritten und auch in der
Detailberatung gab es nur wenige Änderungsanträge. Sehr umkämpft war allerdings die
so genannte Guillotineklausel für Motionen und Postulate. Das Ratsbüro opponierte
gegen den ursprünglichen Antrag der SPK. Sein Argument, ein Abstimmungsmarathon
über alle nach zwei Jahren noch nicht erledigten Vorstösse am Sessionsende sei
unzumutbar, überzeugte auch eine Mehrheit der SPK. Diese schlug deshalb in der
Ratsdebatte die Beibehaltung des Status quo (automatische Abschreibung) vor und
setzte sich damit gegen den Widerstand der SP und der GP durch. Der Ständerat war
mit diesen Beschlüssen weitgehend einverstanden. Er lehnte aber die Neuerung ab,
dass ein Vorstoss nicht nur von einer einzelnen Person eingereicht werden kann,
sondern auch gemeinsam von zwei oder drei Ratsmitgliedern aus verschiedenen

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 03.10.2008
HANS HIRTER
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Fraktionen. Da diese Lösung, welche den parteiüberschreitenden Charakter einer
Intervention hervorheben soll, für den Nationalrat von einer gewissen Bedeutung sein
könne, solle er sie jedoch für sich in seinem Ratsreglement einführen dürfen. Nachdem
die Parlamentsdienste auf die Kosten der dafür erforderlichen Anpassung der
elektronischen Erfassungsformulare hingewiesen hatten, verzichtete auch der
Nationalrat in der Differenzbereinigung auf diese Neuerung. 16

Die Beratung von Motionen und Postulaten wird im Nationalrat oft verschoben, weil sie
von einem Ratsmitglied bekämpft werden, und sie fallen dann später aus den
Traktanden, weil die Frist für ihre Behandlung abgelaufen ist. Norbert Hochreutener
(cvp, BE) verlangte, wenigstens denjenigen Vorstössen, die vom Bundesrat unterstützt
werden, eine gewisse Vorzugsbehandlung einräumen und damit zu verhindern, dass
ihre Behandlung von einem einzigen Ratsmitglied verzögert und schlussendlich
verhindert werden kann. Wie das geschehen soll, führte er in seiner in der
Herbstsession von der grossen Kammer überwiesenen Motion nicht aus. 17

MOTION
DATE: 25.09.2009
HANS HIRTER

Das Büro des Nationalrats arbeitete die Motion Hochreutener (cvp, BE) (08.4037), die
eine raschere Behandlung von bekämpften Motionen und Postulaten verlangte, in eine
parlamentarische Initiative um, die der Nationalrat guthiess. Neu werden bekämpfte
Vorstösse nicht mehr auf unbestimmte Zeit verschoben, sondern am letzten Tag der
folgenden Session ohne Recht auf Wortmeldung in schriftlichem Verfahren behandelt.
Mit dem vereinfachten Prozedere wird zukünftig vermieden, dass im Extremfall ein
Ratsmitglied die rasche Annahme eines mehrheitsfähigen Vorstosses blockieren kann. 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Elections

Elections fédérales

Die Schätzungen über den finanziellen Aufwand der Wahlkampagnen waren wie in
jedem Wahljahr nicht übereinstimmend, es wurde aber angenommen, dass der Betrag
von 20 Mio Fr. (inklusive die Einberechnung von unentgeltlichen Dienstleistungen
öffentlicher Institutionen) für die nationalen und kantonalen Kampagnen überschritten
wurde. Ungefähr 13 Mio Fr. wurden von den Parteien selbst getragen. Der Rest setzte
sich aus Beiträgen von privater Seite, Interessenverbänden sowie unentgeltlichen
Leistungen (von öffentlichen Institutionen wie der SRG, PTT, der Kantone und
Gemeinden) zusammen. Der Professionalisierung des Wahlkampfes sind in der Schweiz
engere Grenzen als im Ausland gesetzt, da hier die Unabhängigkeit der
Kantonalparteien, Sektionen und der Einzelmitglieder gegenüber den nationalen
Parteizentralen grösser als anderswo ist. Die Werbeagenturen wurden zwar für die
Planung und Durchführung der Kampagnen eingesetzt, konnten aber sowohl Konzept als
auch Erscheinungsbild nur teilweise auf nationaler Ebene durchsetzen. Die CVP
Schweiz hatte laut einer Umfrage der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) ein
Budget von 1,7 Mio Fr. zur Verfügung. In der Westschweiz sollten die Wählerinnen und
Wähler durch eine Inseratenkampagne mit der Aussage "50 000 Arbeitslose? Nein!"
aufgerüttelt werden. Die Zürcher CVP warb hingegen mit dem Reim "Mittelstand.
Mitenand in Stadt und Land" um die Wählergunst. Die FDP, welche wie die SVP und die
SP zwischen 2,2 und 2,4 Mio Fr. für den Wahlkampf aufwandte, bot ihren
Kantonalsektionen über das Generalsekretariat eine Fülle von Gestaltungsvorlagen und
Werbeartikeln für den Wahlkampf an. Die nationale Losung "Freiheit gewinnt" wurde in
den meisten Sektionen mehr oder weniger abgeändert oder ergänzt, so in Zürich mit
dem Wahlspruch "Politik, die Sinn macht". Der individuellen Ausgestaltung des
Wahlkampfes durch die einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen kam relativ grosse
Bedeutung zu. Neuartig war der von der FDP eingeführte Telefonservice zur Partei- und
Kandidatenvorstellung. Bei der dritten bürgerlichen Regierungspartei, der SVP, waren
praktisch keine Anstrengungen eines nationalen, einheitlichen Wahlkampfes
festzustellen; in der Berichterstattung der Medien dominierte freilich die Kampagne
der zürcherischen Kantonalsektion. Die SP liess durch eine Werbeagentur ein Konzept
ausarbeiten, welches die Wählerschaft personenorientiert mit dem Slogan "Wir haben
die besseren Leute" ansprach. Ausserdem bildeten thematische Broschüren, welche in
einer Auflage von 100'000 Exemplaren frühzeitig an Sympathisanten versandt wurden,
einen Schwerpunkt in der Kampagne. Das alte Logo mit Faust und Rose wurde in der
deutschen Schweiz durch einen nüchternen Balken mit Schriftzug ersetzt. Die LP – sie
hatte mit rund 0,625 Mio Fr. gleichviel Geld zur Verfügung wie die Grüne Partei –,

ÉLECTIONS
DATE: 30.12.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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welche ausser in Baselstadt nur in der Westschweiz (VD, VS, NE, GE) antrat, fiel mit
einem kantonalen "Negativ-Campaining" in Basel auf; so wurde auf einem Plakat unter
dem Titel "Dunkle Kapitel roter Politik" Helmut Hubacher (sp, BS) gezeigt, der Erich
Honecker, Staats- und Parteichef der ehemaligen DDR, die Hand schüttelt.

Laut Werbespezialisten hat aber der Einsatz von Geld den Geist der Wahlwerbung nicht
entscheidend beeinflusst; im Vergleich zur kommerziellen Werbung zeige sich die
politische Werbung gesamthaft immer noch von einer sehr biederen Seite. Der Anteil
parteigebundener Wähler beträgt in der Schweiz gemäss wissenschaftlichen
Untersuchungen, nur rund 50%. Dadurch sind alle Parteien gezwungen, auch eine
parteiungebundene Wählerschaft anzusprechen, die ausserdem nur unregelmässig an
Wahlen und Abstimmungen teilnimmt. Eine Strategie verschiedener Parteien bestand
auch in diesem Wahljahr darin, in der Öffentlichkeit schon weitherum bekannte
Persönlichkeiten ins eigene Programm einzubinden und möglichst medienwirksam an
vorderster Front wirken zu lassen, wie dies im Falle der Fernsehmitarbeiter Werner
Vetterli (svp), Norbert Hochreutener (cvp) oder Tiziana Mona (sp) geschehen ist. Eine
weitere Profilierungsstrategie vor allem der bürgerlichen Parteien bestand darin,
bekannte Persönlichkeiten aus dem Sport als Kandidaten auf ihre Listen zu nehmen. So
haben beispielsweise ein bekannter Fussballspieler auf einer jungfreisinnigen Liste, ein
ehemaliger Eishockey-Nationaltrainer sowie die Zentralpräsidentin des
Tennisverbandes auf einer SVP-Liste und der Eishockeyverbandspräsident René Fasel
auf einer CVP-Liste kandidiert. Das linke und grüne Parteienspektrum steht dem
Hochleistungssport in der Regel skeptisch gegenüber; dies mag erklären, weshalb
bekannte Spitzensportler und Sportfunktionäre eher selten auf ihren Listen
kandidieren. 19

En vertu du dernier recensement, le canton de Berne (26 sièges) a dû abandonner un
siège et n’élire ainsi que 26 représentants du peuple. L’UDC est demeurée le principal
parti avec 29,6% des suffrages (progression d’un point) et a confirmé ses huit sièges. Si
la représentation démocrate du centre n’est composée que d’une femme, celle des
socialistes (28% des voix) comptera quatre personnes de chaque sexe. L’élection de
Simonetta Sommaruga au Conseil des Etats, ainsi que les départs de Stephanie
Baumann et d’Alexandre Tschäppät, ont permis l’accession au Conseil national de la
benjamine du parlement Evi Allemann, ainsi que du vice-président du syndicat FTMH
André Daguet. Le parti radical (14,8%, baisse de 2,4), malgré son apparentement avec
l’UDC, a perdu un siège au Conseil national. De plus, le président du Nouveau
mouvement européen Suisse (NOMES), Marc Suter, a perdu sa place au profit de la
jeune Christa Markwalder (année de naissance 1975). Les autres partis ont maintenu
leurs positions. Les Verts ont gardé leurs deux sièges, les évangéliques, l’UDF, les DS
ainsi que le PDC ont sauvé le leur. Ce dernier parti ne doit son maintien qu’à
l’apparentement tactique passé avec la Liste romande, formée d’autonomistes
jurassiens de tous les bords politiques. Le candidat sortant Remo Galli a cependant été
battu par le revenant Norbert Hochreutener, déjà conseiller national de 1995 à 1999 et
membre de la direction de l’Association suisse d’Assurances. 20

ÉLECTIONS
DATE: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Ein Novum stellte der starke Fokus auf die Ständeratswahlen dar. Wurden
Ständeratswahlkämpfe bis anhin eher in den Kantonen ausgefochten, versuchte die SVP
die Wahlen in die kleine Kammer zu einem nationalen Ereignis zu machen. An einer
Medienkonferenz Anfang April kündigte die Volkspartei den Kampf gegen den
„Linksrutsch der europhilen Dunkelkammer“ an. Wenn die Wählerschaft einen EU-
Beitritt verhindern wolle, müsse sie die SVP im Ständerat stärken. Die SVP versuchte,
auch den eigentlich vorwiegend personenbezogenen Wahlkampf um den Ständerat mit
Themen zu besetzen. Sie bekräftigte ihr Vorhaben, indem sie mit dem ehemaligen
Bundesrat Christoph Blocher (ZH), Parteipräsident Toni Brunner (SG),
Fraktionspräsident Caspar Baader (BL), dem ehemaligen Bundesratskandidaten Jean-
François Rime (FR), Nationalrat Oskar Freysinger (VS), Neo-Ständerat Adrian Amstutz
(BE; im Ständerat seit Frühjahr 2011) und Nationalrat Ulrich Giezendanner (AG)
eigentliche Schwergewichte in den Ständeratswahlkampf schickte. Die Medien nahmen
die Vorlage dankbar auf und schrieben fortan von einem „Sturm aufs Stöckli“. 21

ÉLECTIONS
DATE: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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Auch im Kanton Bern hatte die Zahl der Listen und Kandidierenden gegenüber den
Wahlen 2007 erneut zugenommen. 545 Kandidierende auf insgesamt 28 Listen
kämpften um die 26 Nationalratssitze, von denen drei frei wurden: Therese Frösch (gp),
Simon Schenk (svp) und Pierre Triponez (fdp) hatten ihren Rücktritt eingereicht. Damit
traten 31 Kandidierende mehr an als bei den Wahlen vier Jahre zuvor. Die vier
zusätzlichen Listen im Vergleich zu 2007 waren unter anderem der BDP und der GLP
aber auch der Piratenpartei geschuldet, die alle neu antraten. Die SVP trat neu nur noch
mit einer Liste an, die SP dafür gleich mit drei (inkl. Juso und Secondas). Der
Frauenanteil (33,9%) unter den Kandidierenden war im Vergleich zu 2007 rückläufig
(35,8%). Die linken Kräfte (SP, GP, AL, PdA) und die Mitte (EVP, CVP, GLP, Tierpartei)
gingen Listenverbindungen ein, während die SVP und die FDP anders als noch 2007 den
Alleingang wählten. Eine bereits im März angeregte Verbindung zwischen SVP, BDP und
FDP kam insbesondere aufgrund der Weigerung der BDP nicht zustande, die sich als
frische Kraft im Alleingang profilieren wollte. Die Frage war insbesondere, ob die BDP,
die nach der Abspaltung von der SVP zwei ursprüngliche SVP-Sitze innehatte, zusetzen
konnte und ob dies auf Kosten der SVP geschehen würde. Die SP wollte zudem ihren
Sitz, den sie aufgrund des Parteiaustrittes von Ricardo Lumengo verloren hatte,
zurückerobern. Dieser selber hatte kurz vor den Wahlen noch die Sozio-liberale Partei
gegründet, mit der er ebenfalls wieder antrat.

Tatsächlich war die BDP die grosse Gewinnerin im Kanton Bern: Sie verbuchte auf
Anhieb 14,9% Wähleranteil. Damit konnte sie nicht nur die beiden bisherigen Sitze
halten, sondern zwei weitere dazugewinnen: neu schickte die BDP Urs Gasche und
Lorenz Hess ins Bundeshaus. Darüber hinaus wurde sie auf Anhieb drittstärkste Partei.
Die Gewinne gingen allerdings wider Erwarten nicht gänzlich auf Kosten der SVP,
sondern auch der CVP und der FDP. Die SVP verlor lediglich 4,6 Prozentpunkte und
wusste neu 29% der Berner Wählerschaft hinter sich. Damit konnten die acht Sitze, die
seit der Trennung mit der BDP noch im Besitz der Berner SVP waren, gehalten werden.
In den Nationalrat gewählt wurden neben dem Ständerat Adrian Amstutz, der die
meisten Stimmen im Kanton erhielt (126'279), neu auch Albert Rösti und Nadja Pieren.
Abgewählt wurden hingegen Jean-Pierre Graber und Thomas Fuchs, der erst Anfang
Berichtjahr für Amstutz nachgerutscht war. Mit der Abwahl von Graber war der Berner
Jura zum ersten Mal seit 1848 nicht mehr in Bern vertreten. Zu den Siegern gehörte die
in Bern zum ersten Mal antretende GLP, die 5,3% der Wählerschaft und zwei Sitze
gewinnen konnte. Vertreten wird die Berner GLP durch die neu gewählten Kathrin
Bertschy und Jürg Grossen. Die Sitzgewinne von BDP und GLP gingen vor allem auf
Kosten der bürgerlichen Parteien. Die CVP, die ihren Wähleranteil von 4,7% auf 2,1%
halbiert sah, verlor ihren Sitz: Abgewählt wurde Norbert Hochreutener. Die FDP, die
ebenfalls einen starken Rückgang ihrer Wählerinnen und Wähler verzeichnen musste (-
6,4 Prozentpunkte, neu: 8,7%) büsste zwei ihrer vier Sitze ein. Neben dem
zurückgetretenen Triponez wurde Peter Flück abgewählt. Die EDU schliesslich verlor
ihren einzigen von Andreas Brönnimann gehaltenen Sitz ebenfalls, obwohl die
Wählerverluste vergleichsweise moderat ausfielen (-0,5 Prozentpunkte, neu: 3,1%).
Ihren Sitz halten konnte hingegen die EVP mit 4,2% Wähleranteil (-1,2 Prozentpunkte).
Auch im links-grünen Lager mussten Verluste an Wählerstimmen in Kauf genommen
werden, die sich allerdings nicht in Sitzverlusten manifestierten. Die SP, die mit 19,3%
Wähleranteil (-1,9 Prozentunkte) zweite Kraft blieb, konnte den Sitz des abgewählten
Ricardo Lumengo zurückerobern und hielt ihre insgesamt sechs Sitze. Für den im
zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählten Hans Stöckli rutschte der Berner
Stadtpräsident Alexander Tschäppät nach. Auch Matthias Aebischer gehörte zu den
neuen Gesichtern in der SP-Fraktion. Die Grünen konnten ihre drei Sitze ebenfalls
halten, obwohl auch sie im Vergleich zu 2007 Federn lassen mussten (-3,5
Prozentpunkte, neu: 9,4%). Für die zurückgetretene Therese Frösch wurde Regula Rytz
gewählt. Die GP und die SP profitierten dabei von ihrer Listenverbindung: gleich zwei
Restmandate fielen den beiden Parteien zu. Bern gehörte zu einem der wenigen
Kantone, in dem der Frauenanteil unter den Abgeordneten zunahm, nämlich von 30,8%
auf 42,3%. Die Stimmbeteiligung war ebenfalls höher als noch 2007 und lag bei 50,4%
(2007: 46,4). 22

ÉLECTIONS
DATE: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Bern lancierte die Linke mit Hans Stöckli (sp) und Alec von Graffenried (gp)
die Rückeroberung des linken Ständeratssitzes, den sie im Frühling bei der Ersatzwahl
von Bundesrätin Sommaruga an die SVP verloren hatte. Die damals unterlegene Ursula
Wyss hatte sich Ende April entschieden, nicht mehr anzutreten. Die SVP trat hingegen
wieder mit dem damals erfolgreichen und amtierenden Adrian Amstutz (svp) an, der
sich während des Wahlkampfes ungewohnt staatsmännisch gab. Ihren aufgrund der
Abspaltung von der SVP 2008 geerbten Sitz wollte die BDP mit Werner Luginbühl

ÉLECTIONS
DATE: 20.11.2011
MARC BÜHLMANN
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verteidigen. Neben diesen vier politischen Schwergewichten kandidierten sechs
weitere Personen: Christian Wasserfallen (fdp), Marianne Streiff-Feller (evp), Andreas
Brönnimann (edu), Norbert Hochreutener (cvp), Joseph Rothenfluh (parteifrei.ch) und
Rolf Zbinden (pda). 

Diese sechs erreichten allerdings zusammen weniger als die Hälfte der Stimmen der vier
Erstplatzierten und zogen sich  – mit Ausnahme von Rothenfluh – konsequenterweise
für den auch wegen der hohen Kandidatenzahl starken Aufsplitterung der Stimmen
nötigen zweiten Wahlgang zurück. Von den vier Favoriten hatte keiner die für das
absolute Mehr nötige Stimmenzahl erreicht. Am meisten Stimmen erhielt Amstutz
(143'350), gefolgt von Luginbühl (142'423) und Stöckli (128'633). Von Graffenried folgte
auf Rang vier (106'081). Die Linke war sich uneins, ob es besser sei mit beiden
Kandidierenden wieder anzutreten. Ein Doppelticket hätte eine stärkere Mobilisierung
aber auch gegenseitige Konkurrenz bedeutet. Dass sich von Graffenried schliesslich
zurückzog, erwies sich im zweiten Wahlgang als gewinnbringende Strategie für das links-
grüne Lager. Die Grünen empfahlen ihrer Wählerschaft neben Stöckli auch Luginbühl.
Letzterer wurde auch von der SVP – neben Amstutz – zur Wahl empfohlen. Luginbühl
setzte sich aufgrund der breiten Unterstützung denn auch deutlich mit 216'685
Stimmen durch. Entgegen den Erwartungen lag jedoch Stöckli (166'990) überraschend
deutlich vor Amstutz (147'787) an zweiter Stelle. Damit hatte die SVP ihren erst im
Frühjahr des Berichtjahres eroberten Ständeratssitz bereits wieder verloren. Das
Resultat wurde als Absage an die historische ungeteilte bürgerliche Standesstimme
interpretiert. Die Wählerschaft in der Mitte habe mehr Gemeinsamkeiten mit Stöckli als
mit Amstutz gesehen, so das einhellige Medienurteil. Die Nichtwahl von Amstutz, der
sich mit der höchsten kantonalen Stimmenzahl für die Nationalratswahlen trösten
konnte, hatte zur Folge, dass der aus dem Nationalrat abgewählte Jean-Pierre Graber
(svp) nicht in die grosse Kammer nachrutschte und damit der Berner Jura zum ersten
Mal seit 1848 nicht mehr in Bern vertreten war. Die spannende Ausgangslage vermochte
die Wählerschaft auch für den zweiten Wahlgang zu mobilisieren: die Beteiligung für
den zweiten Wahlgang lag bei 46,8%. 23

Economie

Politique économique

Politique structurelle

Als Zweitrat überwies auch der Ständerat die Motion Amstutz (svp, BE), welche verlangt,
dass auch in Zukunft fahrplanmässige Bustransporte für Touristen von den Flughäfen
in die Fremdenverkehrsorte angeboten werden dürfen. 24

MOTION
DATE: 12.03.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer Motion Hochreutener (cvp, BE) Folge, welche verlangt, dass in
allen Departementen versucht wird, den administrativen Aufwand, der den kleinen
Unternehmen durch Auflagen der Bundesverwaltung entsteht, zu reduzieren. Vorbild
dafür wären die vom EVD seit 2006 durchgeführten Vereinfachungen in Bewilligungs-
und Meldeverfahren. 25

MOTION
DATE: 17.09.2009
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der SVP und einer starken Minderheit der FDP überwies der
Nationalrat eine Motion Hochreutener (cvp, BE) für eine Ausweitung des
gewerbeorientierten Bürgschaftswesens. Der Motionär verlangte insbesondere eine
Erhöhung des maximalen Betrags einer Bürgschaft von 500'000 auf 1'000'000 Fr. und
eine grössere Verlustbeteiligung des Bundes. 26

MOTION
DATE: 17.09.2009
HANS HIRTER

In der Sommersession folgte der Stände- dem Nationalrat und überwies die Motion
Hochreutener (cvp, BE), die unter der Federführung des Seco eine Vereinfachung der
Regulierung in sämtlichen Departementen fordert. Während von der geplanten
Entlastung von Bewilligungsverfahren grundsätzlich alle Unternehmungen profitieren
sollten, häuften sich gegen Ende des Jahres im Nationalrat Eingaben, welche die
spezifische Entlastung der KMU durch zusätzliche Deregulierungsmassnahmen sowie
eine Erweiterung des E-Government-Angebots verlangten. Sie gelangten im
Berichtsjahr noch nicht zur Behandlung im Ratsplenum. Hingegen überwies der
Nationalrat gegen den Willen des Bundesrats sowie der SP und der Hälfte der

MOTION
DATE: 17.06.2010
SUZANNE SCHÄR
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anwesenden Grünen eine bereits 2008 von seinem damaligen Mitglied und späteren
Ständerat Adrian Amstutz (svp, BE) eingereichte Motion (Mo. 08.3512). Die Vorlage
beabsichtigt über eine Revision des Raumplanungsgesetzes einen auf Basis ebendieser
Norm begründeten Bundesgerichtsentscheid zu kippen, der neu eine Baubewilligung
für jene Strassencafés vorschreibt, die erhebliche Auswirkungen auf ihre Umgebung
(Lärmbelastung, Verkehrssicherheit, Ortsbildschutz) haben. 27

In der Sommersession lehnte der Ständerat auf Anraten seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben als Zweitrat die Motion von Nationalrat Norbert Hochreutener
(cvp, BE) zur Ausweitung des Bürgschaftswesens zwecks Milderung der Finanzkrise für
KMU mit 18 zu 15 Stimmen knapp ab. Die im Rat obsiegende Mehrheit verwies darauf,
dass die gestellten Bürgschaftsanträge auch während der Rezession 2008/2009 kaum
je die geltende Verbürgungslimite von 500'000 Fr. erreicht hatten und sich die
Finanzierungssituation der KMU gemäss einer im Sommer 2009 publizierten Seco-
Umfrage stabil darstellte. Zudem war Ende 2009 der über das Bürgschaftssystem
garantierte Plafond von 200 Mio. Franken nur zu einem Drittel ausgeschöpft. Das
bewusst auf Kleinstunternehmungen (schweizweit rund 1900 KMU) ausgerichtete
gewerbliche Bürgschaftswesen sei deshalb für seinen Verwendungszweck bei weitem
ausreichend konzipiert. Mit Hinweis auf künftige Rezessionen schob Norbert
Hochreutener im Herbst 2010 eine inhaltlich identische, in den Räten noch nicht
behandelte Motion nach, die der Bundesrat mit den oben beschriebenen Argumenten
erneut zur Ablehnung empfahl. 28

MOTION
DATE: 17.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Die Motion Hochreutener (cvp, BE), die eine Erhöhung der Kreditlimiten im
gewerblichen Bürgschaftswesen forderte, wurde im Dezember des Berichtsjahres
abgeschrieben, da der Urheber des Vorstosses nach den Parlamentswahlen aus dem
Nationalrat ausschied.

MOTION
DATE: 12.12.2011
LAURENT BERNHARD

Agriculture

Détention d'animaux, expérimentation animale et protection des animaux

Au plénum, le rapporteur de la sous-commission, le valaisan Oskar Freysinger (udc), a
présenté cette loi comme « pragmatique et libérale » et a invité les députés à suivre la
position de la commission et voter l’entrée en matière. Une minorité de la commission
emmenée par Ruedi Noser (plr, ZH) a proposé, quant à elle, de ne pas entrer en matière
sur les deux projets, les jugeant « démesuré, redondant » et faisant naître de « fausses
attentes ». Au vote, les députés ont accepté l’entrée en matière sur le projet 1 par 102
voix contre 72, et par 98 voix contre 68 sur le projet 2. Lors de la discussion par article,
les députés se sont prononcés sur 13 propositions d’amendement, dont dix émanaient
du seul Roland Borer (udc, SO). De tous les amendements proposés, auxquels la
commission s’opposait d’ailleurs, douze ont été rejetés à de larges majorités par le
plénum. Le seul amendement adopté – par 95 voix contre 65 – a été celui du député
bernois Norbert Hochreutener (pdc), qui demandait que l’assurance responsabilité
civile que devra conclure tout détenteur de chien prévoira une couverture d’un million
de francs (éventuellement de deux millions) au minimum. Au vote sur l’ensemble, les
députés ont adopté le projet par 97 voix contre 72, une large majorité de l’UDC et du
PLR s’y opposant en vain. 29

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 09.06.2009
ELIE BURGOS
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Infrastructure et environnement

Transports et communications

Politique des transports

In Erfüllung der Motionen Büttiker (fdp, SO) (10.3921) und Hochreutener (cvp, BE)
(10.3914) sowie zweier Motionen der Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen
(KVF) beider Räte (12.3330 / 12.3401), welche 2012 überwiesen worden waren, legte der
Bundesrat im Mai seine Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors
auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vor. Das Geschäft enthielt das
Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-Meter-Korridors sowie den
Bundesbeschluss über den Gesamtkredit. Um die Gotthardachse bis 2020 in einen
durchgehenden 4-Meter-Korridor umzubauen, sind zwischen Basel und der
Alpensüdseite 170 Ausbaumassnahmen umzusetzen. Dazu zählen Tunnelanpassungen
und Änderungen an Perrondächern, Fahrleitungen, Signalanlagen und Überführungen,
sowie der Neubau des Bözbergtunnels. Die Massnahmen in der Schweiz wurden auf
rund CHF 710 Mio. veranschlagt, die Massnahmen für Anschlüsse in Italien auf
CHF 230 Mio. Die Finanzierung könne zunächst über den FinöV-Fonds und später über
den Bahninfrastrukturfonds BIF vorgenommen werden. Der Bundesrat hielt fest, dass
die Mittel ausreichten, um neben allen beschlossenen Projekten im Rahmen von FABI
auch den 4-Meter-Korridor zu realisieren. Am 25. September trat der Ständerat ohne
Gegenantrag auf die Vorlage ein. Die KVF-SR stellte den Mehrheitsantrag, den Artikel 1
des Bundesgesetzes so zu ändern, dass nicht nur die Gotthardstrecke erwähnt wird,
sondern allgemein die Nord-Süd-Verbindung. Damit könnten auch Massnahmen auf der
Lötschberg-Linie ergriffen werden, ohne dass eine Gesetzesänderung notwendig
würde. Eine Minderheit Theiler (fdp, LU) beantragte die Annahme des bundesrätlichen
Vorschlages. Der Ständerat stimmte mit 23 zu 20 Stimmen für den Mehrheitsantrag. Die
von der KVF-SR in Artikel 2 beantragte Streichung der Massnahmen in
Giubiasco–Lugano Vedeggio (mit Kosten von CHF 10 Mio.) fand im Rat dagegen keine
Mehrheit, er folgte dem Antrag des Bundesrates mit 26 zu 9 Stimmen. Hinsichtlich der
Massnahmen für die Anschlüsse in Italien wollte die KVF-SR mit ihrem Mehrheitsantrag
aufnehmen, dass für A-fonds-perdu-Beiträge an Italien ein überwiegendes Interesse
der Schweiz gegeben sein muss. Ein Minderheitsantrag wollte verhindern, dass der
Bundesrat eine Carte blanche für finanzielle Vereinbarungen mit Italien erhält. Der Rat
folgte allerdings dem Mehrheitsantrag mit 31 zu 11 Stimmen und löste mit qualifiziertem
Mehr von 36 zu 6 Stimmen die Ausgabenbremse. Bei der Finanzierung forderte die
Mehrheit der KVF, dass diese zu einem Drittel aus Mineralölsteuererträgen und zu zwei
Dritteln aus FinöV bzw. FABI erfolgen solle. Der Minderheitenantrag Imoberdorf (cvp,
VS) beantragte dagegen die Annahme des bundesrätlichen Vorschlages, welcher eine
Finanzierung rein aus FinöV und später aus dem BIF vorsah. Gegen die Teilfinanzierung
mit Mitteln aus dem Strassenverkehr wurde vorgebracht, dass von diesen Mitteln
bereits sehr viel für den Schienenverkehr eingesetzt werde und dass eine weitere
Beanspruchung dieser Mittel die Zustimmung zur Vignettenpreiserhöhung und zu FABI
in den jeweiligen Volksabstimmungen gefährden könnte. Der Rat entschied deshalb
gegen weitere Mittel aus dem Strassenverkehr und nahm den Minderheitsantrag mit 28
zu 15 Stimmen an. Eine Minderheit Stadler (glp, UR) wollte schliesslich die zulässigen
Höchstmasse für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aufnehmen und zwar so, dass
sogenannte Gigaliner (mit einer Länge von 25 Metern und einem Gewicht von bis zu 60
Tonnen) nicht zugelassen würden. Gegen diesen Vorschlag wurde vorgebracht, dass die
Gesetzesebene der falsche Ort sei, um die Dimensionen von Fahrzeugen zu regeln und
er wurde entsprechend mit 23 zu 15 Stimmen abgelehnt. In der Gesamtabstimmung
nahm der Ständerat das Bundesgesetz einstimmig (bei 7 Enthaltungen) an. In der
Debatte des Bundesbeschlusses zum Gesamtkredit forderte der Mehrheitsantrag der
KVF-SR eine Erhöhung der Beiträge an Massnahmen in Italien (Lötschberg-Simplon-
Linie) um zusätzliche CHF 50 Mio. Dagegen wurde von Bundesrätin Leuthard
eingewendet, dass die Schweiz mit Italien in Verhandlungen stehe und es taktisch falsch
sei, den gesprochenen Betrag noch vor Abschluss der Verhandlungen aufzustocken.
Zudem sei es unschön gegenüber jenen Kantonen, deren Anliegen zu FABI aus
finanziellen Gründen zurückgestellt worden seien. Bei je 21 Stimmen für und gegen den
Mehrheitsantrag entschied der Stichentscheid des Präsidenten für den
Mehrheitsantrag. Die Ausgabenbremse wurde mit 24 zu 18 Stimmen gelöst und in der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Bundesbeschluss zum Gesamtkredit mit
26 zu 15 Stimmen an. Am 5. Dezember trat der Nationalrat ebenfalls ohne Gegenantrag
auf die Vorlage ein. Im Nationalrat wurden die gleichen Punkte diskutiert wie im
Ständerat. Die grosse Kammer folgte ihrer Schwester in der allgemeinen Formulierung
des Geltungsbereichs entgegen einem Minderheitenantrag Binder (svp, ZH), welcher die
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Zustimmung zur bundesrätlichen Fassung forderte, mit 111 zu 73 Stimmen. Wie im
Ständerat waren auch im Nationalrat die Beiträge an Italien umstritten: Während der
Mehrheitsantrag der KVF-NR die Zustimmung zur ständerätlichen Fassung beantragte,
forderte eine Minderheit 1 Binder (svp, ZH), dass der Bundesrat zwar selbständig
Darlehen an Italien vergeben dürfe, für A-fonds-perdu-Beiträge aber die Zustimmung
der Bundesversammlung vorzusehen sei. Eine Minderheit 2 Binder (svp, ZH) forderte die
integrale Streichung des Artikels zu Beiträgen an Italien. Begründet wurde dies mit dem
Territorialprinzip: Die Schweiz solle nur auf Schweizer Boden investieren. Dem wurde
von grünliberaler, sozialdemokratischer und grüner Seite entgegengehalten, dass die
NEAT ohne Anschluss im Süden nicht den vollen Nutzen zur Verkehrsverlagerung
entfalten könne. Der Mehrheitsantrag wurde den beiden Minderheitsanträgen deutlich
vorgezogen, Gegenstimmen kamen fast ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. Die
Ausgabe wurde mit 138 zu 48 Stimmen angenommen, nur die SVP-Fraktion trat auf die
Ausgabenbremse. Eine Minderheit Hardegger (sp, ZH) verlangte die Aufnahme von
Höchstmassen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen in Artikel 9 des
Strassenverkehrsgesetzes sowie einen entsprechenden Verweis im Bundesgesetz zum
4-Meter-Korridor. Wie schon im Ständerat wurde dagegengehalten, dass dafür die
Verordnungs- und nicht die Gesetzesebene vorgesehen sei. Der Nationalrat nahm den
Minderheitenantrag Hardegger trotzdem mit 119 zu 60 Stimmen an. In der
Gesamtabstimmung wurde das Bundesgesetz einstimmig mit 178 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. In der Debatte zum Bundesbeschluss über den
Gesamtkredit verlangte eine Minderheit Huber (fdp, UR), der bundesrätlichen Vorlage
nachzukommen und die vom Ständerat eingebrachten CHF 50 Mio. für Massnahmen in
Italien auf der Lötschberg-Simplon-Linie zu streichen. Der Nationalrat folgte aber
seiner Kommission und nahm den Bundesbeschluss im Sinne des Ständerates mit 104
gegen 72 Stimmen an, wobei die Gegenstimmen aus den Fraktionen von FDP und SVP
stammten. Die Ausgabenbremse wurde gelöst und mit 115 zu 67 Stimmen wurde das
Geschäft angenommen. Am 10. Dezember verhandelte der Ständerat die Differenz und
folgte dem Nationalrat darin, die Höchstmasse von Fahrzeugen nicht ins Bundesgesetz
zum 4-Meter-Korridor sondern ins Strassenverkehrsgesetz zu schreiben. In der
Schlussabstimmung vom 13. Dezember nahm der Ständerat die Vorlage mit 37 zu 1
Stimme an, der Nationalrat mit 143 zu 36 Stimmen. Die Gegenstimmen kamen
ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. 30

Trafic routier

Le Conseil national a transmis au Conseil fédéral un postulat Hochreutener (pdc, BE) lui
demandant de présenter un rapport donnant une vue d’ensemble des projets liés au
réseau des routes nationales, ainsi que de leur financement. Cette étude doit
notamment distinguer clairement les projets selon qu’ils relèvent de l’optimisation et
de l’entretien du réseau, de l’élimination des goulets d’étranglement ou de l’extension
du réseau. 31

POSTULAT
DATE: 13.06.2008
NICOLAS FREYMOND

Chemin de fer

Im April nahm der Nationalrat diskussionslos ein Postulat seiner KVF an, das neben
einer konsistenten Terminalplanung und der Beschleunigung der bereits beschlossenen
ZEB-Projekte auch den 4-Meter-Korridor auf der Gotthardachse ab Eröffnung des
Gotthardbasistunnels forderte. Letzteres streben auch die Motionen Büttiker (fdp, SO)
(10.3921) und Hochreutener (cvp, BE) (10.3914) an, die beide im Verlauf des
Berichtsjahrs überwiesen wurden. Um den kostenintensiven Ausbau der Tunnels auf
den Zufahrtsstrecken zur NEAT auf eine Scheitelhöhe von vier Metern zu umgehen,
brachte ein Postulat Savary (sp, VD) (11.3490) das sogenannte Modalohr-Konzept ins
Spiel. Dieses sieht den Transport der Sattelanhänger auf speziell konstruierten
Niederflur-Doppelwagen vor. Die Kleine Kammer überwies auch das Postulat –
diskussionslos und einstimmig. 32
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DATE: 05.11.2011
SUZANNE SCHÄR
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Poste et télécommunications

Au lendemain du départ de Kunz, la presse alémanique a pressé le président du conseil
d'administration (CA) de présenter la stratégie qu’il entendait mener. Béglé a présenté
une stratégie orientée vers l’international et essuyé une pluie de critiques de tous
bords. Les conseillers nationaux Franziska Teuscher (pe, BE), Norbert Hochreutener
(pdc, BE) et Ulrich Giezendanner (udc, AG) ont solennellement mis en garde Claude
Béglé, lui rappelant que la Poste, à l’instar de Swisscom, n’est pas une entreprise privée
et que l’expansion à l’étranger comporte trop de risques. Profitant de ce climat
électrique, Rudolf Hug a démissionné du CA avec pertes et fracas, invoquant des
désaccords insurmontables avec Claude Béglé concernant la stratégie et la direction du
groupe. Moritz Leuenberger a réitéré son soutien à Claude Béglé et vertement critiqué
l’attitude inutilement polémique de Rudolf Hug. Afin de calmer les esprits, il a en outre
relativisé les ambitions internationales du géant jaune, admettant les risques encourus.
La réforme de la gouvernance d’entreprise de la Poste visait à clarifier la répartition des
tâches opérationnelles et stratégiques et à intensifier la collaboration entre la direction
et le conseil d’administration. Concrètement, les fonctions stratégiques ont été
concentrées dans les mains du CA. 33

DÉBAT PUBLIC
DATE: 24.12.2009
NICOLAS FREYMOND

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Der Nationalrat unterstützte gegen den Willen der SP eine parlamentarische Initiative
Hochreutener (cvp, BE), welche verlangt, dass bei medizinisch begründeten
ausserkantonalen Hospitalisierungen der Kanton sowohl in den öffentlichen oder
öffentlich subventionierten Spitälern als auch in den privaten Kliniken die allfällige
Differenz zwischen Kostenbeteiligung der Krankenkassen und den Tarifen der
betreffenden Institution zu übernehmen hat. Der Initiant begründete dies unter
anderem damit, dass die öffentlichen Spitäler oftmals restlos überfordert seien,
während in den Privatkliniken Betten frei wären. Gemäss geltendem KVG sei es den
Kantonen praktisch nicht möglich, mit ausserkantonalen Privatspitälern Abkommen
über die Tarife zu vereinbaren. Die Gegner der Initiative warnten vor einem neuerlichen
Kostenschub und verwiesen darauf, dass auch unter dem geltenden Gesetz die
Möglichkeit besteht, dass ein Kanton mit einer ausserkantonalen Privatklinik ein
Abkommen trifft, welches die Kostenbeteiligung regelt. Der Initiative wurde mit 71 zu 53
Stimmen Folge gegeben. 34

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 25.09.1997
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte Nationalrat Hochreutener (cvp, BE) ebenfalls eine Änderung
der Spitalfinanzierung. Für ihn sollen die Kantone aus der Subventionierung der
Krankenhäuser aussteigen und stattdessen für die Versorgung aller Patienten – ob
allgemein oder privatversichert, im Universitätsspital oder in der Privatklinik – eine
Fallpauschale ausrichten. Der Vorstoss wurde von Cavalli (sp, TI) bekämpft und deshalb
vorderhand der Diskussion entzogen. 35

MOTION
DATE: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Als Sprecherin der Kommissionsmehrheit begründete Dormann (cvp, LU) im Nationalrat
das vorsichtige Vorgehen des Bundesrates mit dem Risiko, dass bei einer
Xenotransplantation bisher unbekannte, dem Aids- und dem Ebola-Virus sowie der
Creutzfeld-Jakob-Krankheit verwandte Erreger auf den Menschen überspringen und
sich dann unkontrolliert verbreiten könnten. Zudem verwies sie auf den ethischen
Einwand, wonach der Mensch die anderen Lebewesen nicht einfach zu Ersatzteillagern
degradieren dürfe. Minderheitsvertreter Deiss (cvp, FR) meinte demgegenüber, ein
Verbot mit Ausnahmen setze falsche Signale, es werde damit ein eigentliches
Moratorium eingeführt, und dieses gefährde den Forschungsplatz Schweiz. Er
beantragte, das relativierte Verbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen und fand
dabei die Unterstützung von Egerszegi (fdp, AG), Hochreutener (cvp, BE) und Bortoluzzi
(svp, ZH) als Sprecher ihrer Fraktionen.

Die Grüne Gonseth (BL) warf der Minderheit vor, mit ihrem Antrag gebe sie lediglich
dem Druck der Pharmalobby nach. Noch härter ging Bundespräsidentin Dreifuss mit
ihrem künftigen Amtskollegen Deiss ins Gericht. Sie befand, er habe am Rande der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI
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Fairness argumentiert, da der Bundesrat kein eigentliches Moratorium vorgeschlagen
habe. Sein Antrag sei wohl entstanden, weil der Pharmaindustrie das Wort ”Verbot” im
bundesrätlichen Konzept nicht gefalle; es sei eines Parlaments aber ”unwürdig”, sich
durch die ”Arroganz eine Branche” die Wortwahl diktieren zu lassen. Die
Transplantation von Tierorganen werde in der vorgesehen Übergangsfrist
medizintechnisch gar nicht möglich sein; sie zu propagieren wecke falsche Hoffnungen
bei schwer kranken Personen.

Ihr Appell zeigte Wirkung. Neben den geschlossenen Fraktionen von SP, GP, LdU/EVP
und SD stimmten auch 10 CVP-, 5 FDP- und 2 SVP-Abgeordnete gegen die Parole ihrer
Fraktionen. Dem Bundesrat wurde mit 88 zu 75 Stimmen Folge geleistet. Kaum
Unterstützung fanden hingegen weitergehende Anträge aus der SP: Für einen Antrag
Goll (ZH), klinische Versuche mit Tierorganen vorläufig ausnahmslos zu verbieten,
sprachen sich nur gerade 49 von 157 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Antrag von
Felten (BS), die Xenotransplantation generell zu verbieten, scheiterte mit 118 zu 38
Stimmen.

Angesichts der Abstimmungsergebnisse zog Goll eine 1997 eingereichte Motion für ein
Moratorium für Xenotransplantation zurück (Mo. 97.3544). 36

Médicaments

Preisüberwacher Marti nahm mit Genugtuung von den Preissenkungen Kenntnis,
kündigte aber an, dass er die Preiserhöhungen noch einmal auf ihre
Verordnungskonformität anschauen werde. Bundesrätin Dreifuss schloss sich dem an
und wies das BSV an, die Preiserhöhungen noch einmal zu überprüfen und dabei auch
die übrigen Kriterien der Verordnung (medizinisches Bedürfnis, Zweckmässigkeit,
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit) anzuwenden. Inskünftig soll es dem BSV
untersagt sein, automatische Preiserhöhungen von Amtes wegen vorzunehmen; zudem
muss es Preiserhöhungen der Preisüberwachung unterbreiten, damit diese ihr
Empfehlungsrecht wahrnehmen kann. Ein überwiesenes Postulat Hochreutener (cvp,
BE) bemängelte überdies die Preisverzerrungen, die wegen der gewählten Methode
(Vergleich des Publikumspreises) enstanden seien, und regte an, inskünftig auf einen
Vergleich der Herstellerpreise abzustellen. 37

POSTULAT
DATE: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Mehr Unterstützung fand die Landesregierung vorerst in der grossen Kammer, die eine
analoge Motion Hochreutener (Mo. 97.3637) sowie zwei ähnlich gelagerte Motionen
Wiederkehr (ldu, ZH) (Mo. 98.3189) und Cavalli (sp, TI) (Mo. 98.3191) nur als Postulate
annahm. Ausformulierte Vorschläge machte eine Motion Gysin (sp, BS) (Mo. 97.3309).
Bei Verfügbarkeit eines Generikums sollten die Krankenkassen lediglich verpflichtet
werden, das kostengünstigere Präparat zu bezahlen; zudem dürften die Ärzte nur mehr
den Wirkstoffnamen und nicht mehr ein konkretes Produkt verschreiben. Auch dieser
Vorstoss wurde nur in der abgeschwächten Form des Postulats verabschiedet. Bis Ende
Jahr liess sich dann aber offensichtlich auch der Nationalrat davon überzeugen, dass es
an der Zeit ist, hier Druck aufzusetzen. Oppositionslos nahm er in der Wintersession
eine parlamentarische Initiative Strahm (sp, BE) an, welche Parallelimporte unter der
Bedingung gestatten will, dass der darin enthaltene Wirkstoff bereits einmal in der
Schweiz zugelassen wurde. 38

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Recherche médicale

Da er gewillt ist, in diesen heiklen Bereichen aktiv zu werden, war der Bundesrat bereit,
entsprechende Motionen im Nationalrat entgegenzunehmen. Dormann (cvp, LU) wollte
ihn verpflichten, möglichst rasch ein Bundesgesetz über die medizinische Forschung
am Menschen vorzubereiten, doch wurde der Vorstoss von von Felten (sp, BS) bekämpft
und damit vorderhand der Diskussion entzogen. Eine Motion von Felten, welche
Gentests vor Abschluss eines Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte,
wurde von Privatassekuranzvertreter Hochreutener (cvp, BE) bekämpft und deshalb
materiell ebenfalls nicht behandelt. 39

MOTION
DATE: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Im Vorjahr war eine Motion von Felten (sp, BS), welche Gentests vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte, von Hochreutener (cvp, BE)
bekämpft worden. Nachdem dieser seinen Widerstand aufgegeben hatte, wurde der
Vorstoss im Einvernehmen mit der Motionärin als Postulat überwiesen. 40

MOTION
DATE: 03.03.1999
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Hochreutener (cvp, BE) sieht die Zukunft des Forschungsplatzes Schweiz
dadurch gefährdet, dass sich die Forschenden bei Multizenterstudien insbesondere im
Heilmittelbereich wegen der Kleinräumigkeit meistens mit mehreren kantonalen
Ethikkommissionen auseinander setzen müssen. Er reichte deshalb eine Motion ein, die
den Bundesrat beauftragt, dafür zu sorgen, dass bei klinischen Versuchen ein Verfahren
vor nur einer Ethikkommission durchgeführt wird. Der Bundesrat anerkannte den
Handlungsbedarf und stellte in Aussicht, im Humanforschungsgesetz entsprechende
Leitlinien festzuschreiben. Mit seinem Einverständnis nahmen beide Räte die Motion
oppositionslos an. 41

MOTION
DATE: 13.12.2007
MARIANNE BENTELI

Sport

Ende April verabschiedete der Bundesrat den Entwurf zu einem Bundesbeschluss über
Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (Nasak). Er beantragte dem
Parlament, bis ins Jahr 2005 80 Mio Fr. in die wichtigsten Sportarenen zu investieren.
Im Vordergrund steht der Neubau der Stadien Wankdorf in Bern, St. Jakob in Basel und
de la Praille in Genf. Zudem sollen die Sportplätze Pontaise in Lausanne und Letzigrund
in Zürich ausgebaut werden. Weiter sollen ein neues polysportives Hallenvelodrom, ein
neues Trainingszentrum Ostschweiz, ein neues nationales Schwimmzentrum, die
Erweiterung des Eissportzentrums Davos, der Neubau einer Skisprung-Schanzenanlage
und diverse Schneesportprojekte unterstützt werden. Wie die Botschaft ausführte, wird
das zentrale Auswahlkriterium der Bedarfsnachweis der betreffenden nationalen
Sportverbände sein sowie dessen Verifizierung durch die Eidgenössische Sportschule
Magglingen.

Die kleine Kammer behandelte die Vorlage als Erstrat. Eintreten war unbestritten. Der
Sprecher der Kommission betonte, die Erneuerung der grossen Sportstätten sei
dringend nötig, da die Schweiz sonst im internationalen Vergleich in die zweite Liga
absteigen würde. In der Detailberatung scheiterte ein Antrag Jenny (svp, GL), der mehr
Mittel für regionale Anlagen bereitstellen wollte. Angenommen wurde hingegen ein
Antrag Merz (fdp, AR) für ein polysportives Zentrum Ostschweiz sowie ein Antrag Bieri
(cvp, ZG), wonach auch die Eigentümer und Benutzer der Stadien zur Finanzierung und
zum langfristigen Unterhalt der Anlagen beizutragen haben. 

Der Nationalrat zeigte sich in dieser Frage ebenso spendierfreudig wie der Ständerat.
Ein Nichteintretensantrag von von Felten (sp, BS), die befand, es sei absurd, dem Bund
in Zeiten der eingeschränkten Finanzmittel neue Aufgaben aufzubürden, hatte keine
Chancen, gleich wie auch ein Rückweisungsantrag Bircher (cvp, AG), der das Geschäft
so lange verschieben wollte, bis das Haushaltziel erreicht ist. Die meisten Redner
stellten nur rhetorisch die Frage, ob eine neue Subvention opportun sei. Sparen sei
zwar angesagt, aber neue Finanzhilfen dürften nicht abgeschmettert werden, erklärte
etwa Föhn (svp, SZ). Und Hochreutener (cvp, BE) meinte, ohne Spitzensport gebe es
keinen Breitensport, und der Spitzensport brauche neue Impulse. Mit 120 zu 21
Stimmen wurde die Vorlage deutlich angenommen. 

Eine Differenz zum Ständerat blieb aber bestehen. Die grosse Kammer befand mit
knapper Mehrheit, die Einbindung der Eigentümer und Benutzer der Stadien sei
eigentlich selbstverständlich und gehöre deshalb nicht explizit ins Gesetz. Der
Ständerat beharrte aber auf seinem ersten Entscheid. Angeführt von Loretan (fdp, AG)
meinte er, die Vorlage sei in der Bevölkerung durchaus nicht unbestritten; der Bund
schiesse hier 80 Mio Fr. ein, und zwar auch zugunsten von Sportclubs, die grösstenteils
aus eigenem Verschulden konkursreif seien. Um das Gesamtvorhaben nicht zu
gefährden, schloss sich der Nationalrat in der zweiten Lesung oppositionslos an. 42
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Assurances sociales

Assurances sociales

In der Frühjahrssession überwies der Nationalrat ein Postulat Weber (sp. AG), welches
den Bundesrat bittet zu prüfen, mit welchen Mitteln und Verfahren auf einfache und
kostenneutrale Art fiskalische (und andere) Anreize für die Unternehmen geschaffen
werden können, die besonders sozialverträglich wirtschaften, d.h. ihre
Unternehmensstrukturen den Bedürfnissen der schwächeren Glieder auf dem
Arbeitsmarkt (ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Frauen, Jugendliche,
Behinderte) anpassen. Ein Postulat Hochreutener (cvp, BE), welches den Bundesrat
bittet, eine nationale Konferenz zur Findung des Konsenses in der sozialen Frage
einzuberufen (Po. 96.3360), wurde ebenfalls angenommen. 43

POSTULAT
DATE: 04.10.1996
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Hochreutener (cvp, BE) ersuchte den Bundesrat, die
Gesetzesbestimmungen über die Pflege und Betreuung zu Hause und in Heimen in der
AHV, der IV, den Ergänzungsleistungen sowie der Kranken- und Unfallversicherung zu
einem Gesamtkonzept zusammenzufügen und dafür zu sorgen, dass die Leistungen des
Bundes und der Sozialversicherungen mit jenen der Kantone koordiniert werden; dabei
soll insbesondere darauf geachtet werden, dass Personen, welche bereit sind, die
Pflege von Angehörigen oder anderen Personen zu übernehmen, unterstützt und
zeitweise entlastet werden. Da der Bundesrat auf bereits laufende oder vorgesehene
Arbeiten (3-Säulen- und IDA-FiSo-Bericht, 3. EL-Revision) verweisen konnte, wandelte
der Nationalrat die Motion in ein Postulat um. 44

MOTION
DATE: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Assurance-invalidité (AI)

Au Conseil des Etats, les sénateurs ont rejeté par 27 voix contre 13 une proposition de
minorité Fetz (ps, BS) demandant un renvoi au Conseil fédéral afin d’évaluer les effets
de la cinquième révision de l’AI et de recenser le nombre de rentiers souffrant de
troubles somatoformes qui ont été réinsérés dans le monde du travail une année après
l’entrée en vigueur de la révision 6a. La minorité a estimé que la révision proposée se
concentre beaucoup sur les mesures d’économie sans véritablement proposer de
mesures de réinsertion effective sur le marché de l’emploi. Lors de la discussion par
article, les sénateurs ont rejeté par 19 voix contre 15 une proposition de la commission
visant à limiter les mesures de réadaptation dans le temps à deux ans maximum avec
des possibilités de prolongement exceptionnel d’une année. Le Conseil fédéral a estimé
que cela concerne les personnes souffrant de handicap psychique qui sont facilement
sujettes à des rechutes et donc qu’il est inutile et contreproductif de limiter cette
durée dans le temps. Le Conseil des Etats a rejeté par 31 voix contre 12 une minorité
Maury Pasquier (ps, GE) demandant l’abrogation de l’autorisation de suspendre le
versement d’une rente à titre provisionnel sans préavis lors de soupçon de fraude. Il a
également rejeté par 31 voix contre 12 une minorité Amstutz (udc, BE) visant
principalement à diminuer les rentes si les liquidités et les placements de fonds
tombent en dessous de 40%. Il a en revanche adopté par 34 voix contre 8 une minorité
Maury Pasquier (ps, GE) recommandant d’adhérer à la proposition du Conseil fédéral et
de rejeter celle de la commission qui souhaite supprimer la limite dans le temps de la
suspension de l’adaptation des rentes à l’évolution des prix. Il a également adopté par
31 voix contre 12 une proposition émanant de sa commission souhaitant ne pas toucher
aux droits acquis des personnes de moins de 55 ans. Au vote d’ensemble, les sénateurs
ont adopté la loi par 30 voix contre 9. Lors de la discussion, le traitement de la loi a été
séparé en deux afin d’examiner dans un deuxième volet la question de la répartition du
financement des frais de traitement en établissement hospitalier des bénéficiaires de
l’AI. Ainsi, les sénateurs ont adopté une proposition Kuprecht (udc, SZ) visant à
maintenir la part des cantons à 20% des coûts et celle de la Confédération à 80%.
L’expiration de la précédente répartition à la fin de l’année aurait soumis les différents
acteurs à la loi sur le financement hospitalier et aurait entrainé l’augmentation de la
part des cantons à 55%. 45
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Allocations pour perte de gain (APG)

Im Nationalrat sprach sich ebenfalls (mit 139 zu 38 Stimmen) eine Mehrheit für die
Eintreten aus. Einzig die SVP – mit Ausnahme ihrer weiblichen Abgeordneten , ein paar
Freisinnige um Egerszegi (AG) sowie die äussere Rechte hatten Nichteintreten
beantragt. In der Detailberatung war der Grundsatz, dass auch nichterwerbstätige
Mütter eine Grundleistung beziehen sollen, kaum bestritten, ebensowenig wie das
Prinzip, die Adoption der natürlichen Geburt gleichzusetzen. Zu etwas mehr
Diskussionen führte die Ausgestaltung der Lohnfortzahlung für die erwerbstätigen
Mütter. Gegen Bundesrat und Ständerat schlug die Kommission vor, hier 16 anstatt 14
Wochen vorzusehen, da dies auch dem internationalen Vergleich standhalten würde.
Der Berner CVP-Vertreter Hochreutener warnte aber davor, das Fuder zu überladen,
worauf sich der Rat mit 101 zu 75 Stimmen für die kürzere Frist entschied. Zweiter
Diskussionspunkt war die Frage, welcher Prozentsatz des Lohnes entschädigt werden
soll. Der Ständerat war hier dem Bundesrat gefolgt und hatte 80% des letzten Lohnes
beschlossen. Die Grüne Baselbieterin Gonseth beantragte, den Lohnausfall zu 100%
auszugleichen. Sie argumentierte, mit 14 Wochen Schwangerschaftsurlaub und 80%
stehe die Schweiz im europäischen Vergleich immer noch am Schluss. Zapfl (cvp, ZH)
gab demgegenüber zu bedenken, mit einer Pauschalleistung für alle Mütter und einem
80-prozentigem Lohnersatz biete dies Frauen mit einem Jahreseinkommen bis CHF
48'000 vollen Ausgleich. Mit 105 zu 67 Stimmen entschied der Rat gegen den Antrag
Gonseth.

Bei der Finanzierung folgte der Nationalrat im Grundsatz diskussionslos der kleinen
Kammer. Damit waren allfällige Lohnprozente definitiv vom Tisch. Um so heftiger war
die Frage umstritten, ob der Start der MSV so lange ausgesetzt werden soll, bis die für
eine langfristige Finanzierung nötigen Mehrwertsteuerzuschläge in einer
Gesamtabstimmung vom Volk bewilligt sind. SP, CVP und GP erklärten, gegen das neue
Gesetz könne ohnehin noch das Referendum ergriffen werden; jene
(rechts)bürgerlichen Kreise, welche eine separate MWSt-Vorlage verlangten, wollten nur
den neuen Versicherungszweig am Ständemehr scheitern lassen. Die SVP, die äussere
Rechte und ein Teil der FDP bezeichneten die Vorlage ohne vorgängige langfristig
sichergestellte Finanzierung hingegen einmal mehr als ”Mogelpackung”. Überraschend
deutlich mit 111 zu 68 Stimmen setzte sich schliesslich die Auffassung durch, die
vorläufige Finanzierung der MSV mit den Mitteln der EO sei legitim, weil dieser Fonds
stark überschüssig sei und seit Beginn seines Bestehens mit Beiträgen erwerbstätiger
Frauen gespiesen worden sei; der allfällig notwendig werdende Rückgriff auf die MWSt
solle erst später im Rahmen eines ohnehin vorgesehenen Gesamtpaketes erfolgen. 46

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.10.1998
MARIANNE BENTELI

Prévoyance professionnelle

Da dem Bund durch den unbegrenzten Steuerabzug von Beiträgen an die zweite Säule
und die Abzugsmöglichkeiten bei der dritten Säule bedeutende Steuerausfälle
erwachsen, verlangte eine Motion Thür (gp, AG), dass der Steuerabzug auf jenen
Arbeitserwerb beschränkt wird, der dem versicherten Lohnmaximum gemäss
Unfallversicherungsgesetz (momentan 97'200 Fr.) entspricht. Die Motion wurde vom
Vertreter der Privatversicherungen im Nationalrat - Hochreutener (cvp, BE) - sowie von
Dreher (fp, ZH) bekämpft und deshalb der Diskussion entzogen. 47

MOTION
DATE: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat wurden mehrere Motionen zum BVG behandelt. Hafner (sp, SH) forderte
den Bundesrat auf, eine lückenlose Versicherung des Invaliditätsrisikos aller Personen
sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass faktische Vorbehalte aus gesundheitlichen
Gründen vermieden werden. Hochreutener (cvp) wollte den Bund verpflichten, den
Alterssparprozess, der im BVG nach Vollendung des 24. Altersjahres beginnt, zugunsten
eines flexiblen Altersrücktritts auf 21 anzusetzen (Mo. 98.3336), sowie für die
Vorsorgeerinrichtungen eine spezielle Rechtsform einzuführen, die ihnen mehr
Handlungsspielraum bietet (Mo. 98.3013). Alle drei Vorstösse wurden auf Antrag des
Bundesrates in Postulate umgewandelt. 48

MOTION
DATE: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI
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Assurance-maladie

Eine parteiübergreifende Parlamentariergruppe bestehend aus den Abgeordneten
Gross (sp, TG), Heberlein (fdp, ZH), Eymann (lp, BS) und Hochreutener (cvp, BE)
übernahm eine alte Forderung von Gesundheitsökonomen und propagierte die
Abschaffung der kantonalen Subventionen für die öffentlichen Spitäler. Diese sollten
stattdessen direkt den Versicherten zukommen. Dies würde zu gleich langen Spiessen
für öffentliche und private Spitäler sowie für die stationären und die (nicht
subventionierten) ambulanten Behandlungen führen. Dadurch würden auch die
Versicherten mehr Einblick in die effektiven Kosten erhalten. Dieser Vorschlag erhielt
Unterstützung vom Präsidenten der Sanitätsdirektorenkonferenz und - etwas weniger
einhellig - von den Krankenkassen. Er wurde jedoch von einer Arbeitsgruppe der
nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit unter Hinweis auf
die Kompetenz der Kantone abgelehnt. 49

DÉBAT PUBLIC
DATE: 25.10.1996
MARIANNE BENTELI

Assurance-accidents

Diskussionslos und im Einverständnis mit dem Bundesrat nahm der Nationalrat eine
Motion Hochreutener (cvp, BE) an, welche die gesetzliche Verankerung des Fonds der
privaten Unfallversicherer zur Finanzierung des Teuerungsausgleichs verlangt. Der 1984
errichtete Fonds hat den Zweck zu verhindern, dass die gesamten Zinsüberschüsse in
die allgemeinen Mittel der Versicherungsgesellschaften fliessen. Ohne gesetzliche
Grundlage ist diese Praxis aber nicht gesichert und vom Wohlwollen der
Aufsichtsorgane (ehedem BSV, neu BAG) abhängig. 50

MOTION
DATE: 07.10.2005
MARIANNE BENTELI

Groupes sociaux

Politique familiale

Im Sinn einer familienfördernden Massnahme beantragte Nationalrat Hochreutener
(cvp, BE) mit einer Motion, von Familien in der Erziehungsphase nur reduzierte AHV-
Prämien ohne entsprechende Rentenreduktion zu erheben. Die Mindereinahmen
sollten durch höhere Prämien der kinderlosen Versicherten kompensiert werden.
Dieser Vorschlag wurde vom Volumen der Entlastung her als völlig unwesentlich
bezeichnet, könnte aber zu einer Aushöhlung des Solidaritätsgedanken führen. Neben
dem Bundesrat beantragte auch die SP-Fraktion, die Motion abzulehnen; diese
scheiterte mit 126 zu 27 Stimmen. Sie fand lediglich die Zustimmung einer Mehrheit der
CVP-Fraktion sowie der geschlossenen EVP/EDU-Fraktion. 51

MOTION
DATE: 06.06.2006
MARIANNE BENTELI

Zudem verlängerte die grosse Kammer mit 97 zu 88 Stimmen die Frist für eine
parlamentarische Initiative Hochreutener (cvp, BE) um zwei Jahre. Damit konnte seine
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit an einem Verfassungsartikel für eine
umfassende Familienpolitik weiterarbeiten. Im November schickte sie einen
entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor, die Förderung der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit als Staatsaufgabe in die Verfassung
aufzunehmen. Bund und Kantone sollen insbesondere verpflichtet werden, für ein
bedarfsgerechtes Angebot an familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen zu
sorgen. 52

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Die auf eine parlamentarische Initiative Hochreutener (cvp, BE) zurückgehende
Forderung nach einem Verfassungsartikel für eine umfassende Familienpolitik wurde
in der Vernehmlassung mehrheitlich kritisiert. Der Entwurf der Bestimmung verlangte
eine bessere Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Bund und
Kantone und insbesondere die Schaffung zusätzlicher ausserfamiliärer
Betreuungsangebote für Kinder. Die an der Vernehmlassung teilnehmenden Parteien
und Verbände bestätigten grundsätzlich ihre Positionen zur Familienpolitik. So
wünschten sich die linken Parteien eine Harmonisierung der kantonalen Politiken,
während die FDP an der föderalen Gestaltung derselben festhalten möchte. Die SVP
wehrte sich grundsätzlich gegen einen familienpolitischen Verfassungsartikel, da dieser
die Fremdbetreuung der Kinder fördere und traditionelle Familienmodelle
benachteilige. 53

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI
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Déposée en 2007, l’initiative parlementaire Hochreutener (pdc, BE) demandant la
création d’un article constitutionnel sur la famille a été traitée par les chambres au
cours de l’année sous revue. Cette initiative cherche à ancrer dans la constitution un
article visant à soutenir la famille et à permettre une meilleure conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale. Premier à s’exprimer sur le sujet, le Conseil national a
modifié le projet suivant la proposition de sa commission. Il a ainsi biffé l’article 4
concernant une harmonisation des pensions alimentaires par 96 voix contre 80 et
4 abstentions, une courte majorité face à la proposition de minorité demandant de
conserver l’article déposé par des membres du PS, du PEV et du PDC. Lors de la
discussion par article, une proposition Bortoluzzi (udc, ZH) qui voulait faire bénéficier
les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants d'une déduction fiscale au moins
égale à celle accordée aux parents qui confient la garde de leurs enfants à des tiers a
été refusée par 112 voix contre 55. Au vote sur l’ensemble, l’article a été accepté par le
Conseil national par 111 voix contre 68 et 1 abstention. Les 68 voix opposées à l’article
sur la famille se comptent dans les rangs de l’UDC et du PLR. L’article 4 concernant les
pensions alimentaires a également fait débat au sein du Conseil des Etats. A l’inverse de
sa commission qui proposait de s’aligner sur la proposition du projet, les sénateurs ont
préféré suivre la minorité par 22 voix contre 19 et ont ainsi corroboré la proposition du
Conseil national. Le peuple se prononcera sur cette modification de la constitution en
2013. 54

AUTRE
DATE: 15.06.2012
EMILIA PASQUIER

Après son passage devant le parlement, l’initiative parlementaire Hochreutener (pdc,
BE), demandant l’introduction d’un article sur la famille, a été soumise au peuple. Cet
article donnerait plus de pouvoir à la Confédération dans le domaine de la politique
familiale. L’article donne également le devoir aux politiques de promouvoir des mesures
qui favoriseraient la conciliation entre travail et famille. 
En janvier, le comité « Oui à la famille » a lancé sa campagne. Le large front de soutien
associatif et partisan donnait l’image d’une votation facile à gagner. Quelques semaines
plus tard cependant, les opposants à l’article constitutionnel ont riposté avec une
affiche-choc représentant un bébé en pleurs étiqueté à l’oreille, comme un bovin. Ce
comité, dénonçant notamment des « Staatskinder » (enfants étatisés) et les coûts
importants liés à cet article, a réuni des politiciens UDC et quelques membres du PLR.
L’UDC s’en est ensuite pris au Conseil fédéral. En effet, ce dernier a refusé de préciser
les coûts de la mise en œuvre de l’initiative argumentant que les coûts dépendraient de
la concrétisation du texte. En réponse à l’imprécision de ces informations, le conseiller
national Adrian Amstutz (udc, BE) a fait recours auprès de la chancellerie du canton de
Berne. Un recours rejeté par le Conseil exécutif pour non-conformité à la Constitution
fédérale. Cette défaite n’a pas découragé le parti agrarien qui a investi un million de
francs dans la réalisation d’un journal distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
Suisse représentant toujours des enfants pleurant derrière les grilles d’une prison. Ce
coup médiatique a enfin lancé un débat public qui était jusque-là resté dans l’ombre de
l’initiative sur les rémunérations abusives. Dernier parti à donner son mot d’ordre, le
PLR s’est positionné contre le nouvel article constitutionnel. Ce positionnement a fait
réagir les femmes libérales et l’aile libérale du parti qualifiant cette décision de
« dramatique ». Ce mot d’ordre a également mis en lumière la contradiction du PLR,
qui, en 2012, votait en faveur d’un papier de position visant à mieux concilier vie
familiale et vie professionnelle. 
Cette tendance vers le refus de l’article s’est également lue dans les sondages SRG SSR.
En effet, alors qu’en janvier on prédisait 66% de votes favorables, les sondages de
février se sont abaissés à un taux de 55% de soutien. Le 3 juin 2013, l’article
constitutionnel sur la famille a été refusé. Malgré une majorité de votants favorables à
l’article (54,3%), la majorité des cantons n’a pas été atteinte. Les disparités cantonales
ont atteint des sommets. En effet, alors que Genève a dit oui à 79,1%, Vaud et le Jura à
70%, les habitants d’Appenzell Rhodes-Extérieures n’ont été que 27,1% à soutenir
l’article (viennent ensuite Uri avec 31,8% et Schwyz avec 36,9%). L’affiliation partisane a
été révélatrice du comportement de vote. Ainsi, 80% du PS, 87% des Verts et 82% de
l’UDC ont suivi le mot d’ordre de leur parti. Pour les partis plus centraux, même si le
mot d’ordre a été respecté, la division des partis sur le thème de la famille s’est reflétée
dans la population. Ainsi, 61% du PDC a accepté l’objet, alors que 57% du PLR l’a refusé.
Les valeurs prônées par les répondants se sont également traduites dans le
comportement de vote. 
Selon l’analyse VOX, la décision de vote sur ce sujet s’est également construite sur un
positionnement par rapport à trois sets de valeurs : centralisme (63% de oui) contre
fédéralisme (42%), Suisse moderne (70%) contre traditionnelle (33%), promotion active
de l’égalité entre homme et femmes (71%) contre pas de promotion (43%). L’analyse n’a
cependant pas pu clairement définir si le journal distribué par l’UDC avait eu un impact
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sur le comportement de vote de ses lecteurs. L’analyse APS des annonces-presse a
montré que la campagne concernant cet article a été très limitée. En effet, seuls
4% des annonces concernaient la famille, contre 60% pour la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) et 36% pour l’initiative Minder. Relevons également
que la campagne des opposants n’a eu lieu qu’en suisse-romande. Au cours des
semaines suivant le vote, des tensions sont clairement apparues au sein du PLR suite
aux divergences d’opinions entre le PLR et les femmes libérales. 

Référendum obligatoire „Arrêté fédéral sur la politique familiale"
Votation du 3 mars 2013

Participation: 46%
Oui: 1 283 951 (54,4%) / cantons : 9 2/2
Non: 1 078 531 (45,6%) / canton : 11 4/2

Mots d’ordre: 
– Oui: PS, Verts, Vert’libéraux, PDC, PBD, PLR Femmes, Pro Familia, Travail.Suisse, Pro
Juventute
– Non: UDC, PLR, UDF, USAM 55

Enseignement, culture et médias

Enseignement et recherche

Ecoles obligatoires

Da die nötigen Massnahmen bereits getroffen seien, lehnte der Nationalrat
diskussionslos ein Postulat Hochreutener (cvp, BE) ab, das den Besuch von
Sportschulen mit Erleichterungen bei den Schulgeldern hatte fördern wollen. 56
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Hautes écoles

Ein Postulat Hochreutener (cvp, BE) wollte den Bundesrat beauftragen, dem Parlament
einen Bericht über Stand, Probleme und Perspektiven der mathematischen,
naturwissenschaftlichen und technischen Bildung auf Fachhochschul- und
Universitätsniveau in der Schweiz vorzulegen. Begründet wurde das Postulat damit, dass
die Zukunft des Werkplatzes Schweiz, der durch die Herstellung von Produkten mit
hoher Wertschöpfung charakterisiert ist, stark von der Verfügbarkeit qualifizierter
Arbeitskräfte im mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bereich
abhängt. Sowohl Klagen von Unternehmen als auch die Besetzung solcher Stellen mit
Migranten weisen auf einen Mangel entsprechend qualifizierter einheimischer
Arbeitskräfte hin. Der Bundesrat wollte das Postulat zusammen mit dem Postulat Fetz
(sp, BS), welches sich mit dem Aspekt der Frauenförderung in diesem Bereich
auseinandersetzt, bearbeiten und beantragte daher dessen Annahme. Der Nationalrat
stimmte diesem Antrag zu [41]. Ebenfalls in den Bericht des Bundesrates aufgenommen
werden soll das Anliegen des Postulats Recordon (gp, VD), dem Parlament einen Bericht
über den Mangel an Fachleuten in wissenschaftlichen Berufen in der Schweiz
vorzulegen und darin auszuführen, welche Massnahmen er treffen will, um dieses
Problem zu lösen oder zumindest zu entschärfen. Der Nationalrat nahm auch dieses
Postulat an. 57
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Recherche

Eine Motion Hochreutener (cvp, BE) wollte den Bundesrat beauftragen, dafür zu sorgen,
dass bei klinischen Versuchen nur ein Verfahren von einer Ethikkommission
durchgeführt werden muss. Stein des Anstosses war die Zuständigkeit von mehreren
Ethikkommissionen für die Beurteilung ein und desselben klinischen Versuchs an
verschiedenen Orten. Solche multizentrischen Versuche sind eher die Regel als die
Ausnahme, daher kann aus den bestehenden Vorschriften ein Nachteil für den
Forschungsstandort Schweiz entstehen. Mit dem derzeit in Bearbeitung stehenden
Bundesgesetz über die Forschung am Menschen wird der Bundesrat eine
vollumfängliche EU-kompatible Regelung vorschlagen und das Vorgehen bei
Multizenterstudien verbindlich vorschreiben. Die beiden Kammern folgten der
Empfehlung des Bundesrates und nahmen die Motion an. 58

MOTION
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Médias

Radio et télévision

Als Erstrat befasste sich der Nationalrat in der Frühjahrssession mit der Revision des
Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG). Dabei stellten die Fraktionen der SVP und der FDP
sowie Zisyadis (pda, VD) Rückweisungssanträge. Die SVP verlangte vom Bundesrat die
Ausarbeitung einer neuen Vorlage, welche für die privaten Veranstalter die Vorschriften
über die Werbung noch stärker liberalisiert und den Gundauftrag für das
gebührenfinanzierte Fernsehen enger und präziser fasst. Zudem forderte sie, die
Behördenorganisation der öffentlich-rechtlichen Veranstalter massiv abzubauen und
ihre Aufsichtsfunktion weitgehend durch neu zu schaffende parlamentarische
Kontrollkompetenzen zu ersetzen. Der Rückweisungsantrag Zisyadis verlangte ziemlich
genau das Gegenteil von alledem und die FDP forderte anstelle der vorgeschlagenen
Totalrevision eine Beschränkung auf die SRG mit Massnahmen zu ihrer Stärkung
gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland, sowie eine Liberalisierung der
Werbeordnung des privaten Bereichs. Keiner dieser Anträge konnte sich durchsetzen.

In der fast zwei Tage dauernden Detailberatung, bei der zu nahezu jedem Artikel ein
oder mehrere Minderheits- oder Einzelanträge vorlagen, beschloss der Rat auf Antrag
seiner Kommission einige bedeutende Abweichungen von der Regierungsvorlage. So
wurde bei der Behördenorganisation der Vorschlag abgelehnt, die bisher von der
Comcom und dem Bakom wahrgenommenen Konzessions- und Aufsichtsfunktionen bei
der Comcom zu konzentrieren. Mit deutlichem Mehr folgte der Rat dem Vorhaben des
Bundesrats, für die privaten Veranstalter die Werbebestimmungen zu liberalisieren. So
dürfen diese in Zukunft Werbespots für leichtalkoholische Getränke (Wein, Bier, Most)
ausstrahlen. Die Kommissionsmehrheit, welche sich aus gesundheitspolitischen
Gründen gegen diese Neuerung stellte, fand im Plenum nur noch bei einer aus SP, GP
und EVP formierten Minderheit Unterstützung. Die bürgerliche Mehrheit setzte gegen
den Bundesrat und die Linke zudem durch, dass in den privaten Stationen politische
und religiöse Werbespots gesendet werden dürfen. Diese Liberalisierung soll gemäss
einem angenommenen Antrag Hochreutener (cvp, BE) allerdings nicht für die
schweizerischen Werbefenster ausländischer Sender gelten. Diese Einschränkung
wurde von Direktinteressierten und Experten als unvereinbar mit dem Europäischen
Übereinkommen zum grenzüberschreitenden Fernsehen gewertet. Einen Erfolg konnte
die Linke bei den Bestimmungen über Werbung, die sich speziell an Kinder und
Jugendliche richtet, erzielen: Gemäss ihrem mit knappem Mehr angenommenen Antrag
wird diese verboten.

Die SVP, aber auch eine Mehrheit der FDP, die in verschiedenen Bereichen versuchten,
die Stellung der Privaten gegenüber der SRG zusätzlich zu verbessern, drangen mit den
meisten dieser Anträge nicht durch. So lehnte es die Parlamentsmehrheit ab, dass die
SRG in jeder Sprachregion nur zwei Fernseh- und drei Radioprogramme anbieten kann
(also zumindest in der Deutschschweiz weniger als bisher), oder dass für
zielgruppenorientierte Programme (z.B. die für Jugendliche konzipierten Radiosender
DRS3 und Couleur3) die Konzession nur dann an die SRG erteilt werden darf, wenn kein
Privatsender die Konzessionsvoraussetzungen erfüllt, oder dass der SRG untersagt wird,
ihre regionalen Programmfenster auszubauen. Einig war sich der Rat bei der Ablehnung
des Regierungsantrags, einen unabhängigen Beirat zu schaffen, welcher beobachten
soll, wie die SRG ihren Auftrag erfüllt. Aber auch die von der Kommission
vorgeschlagenen Publikumsräte mit ähnlicher Funktion, deren Mitglieder vom
Bundesrat ernannt worden wären (nicht zu verwechseln mit den bestehenden
gleichnamigen Institutionen der SRG) fanden keine Mehrheit. Das vom Bundesrat
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vorgeschlagene Gebührensplitting, das konzessionierten und mit einem
Leistungsauftrag versehenen privaten Veranstaltern einen Anteil von höchstens 4% der
Radio- und Fernsehgebühren zuweist (bisher waren es rund 1%), stiess auf keinen
besonderen Widerstand. Allerdings präzisierte der Rat auf Antrag seiner Kommission,
dass zwei verschiedene Töpfe geschaffen werden: Die Fernsehstationen erhalten
maximal 4% der Fernsehgebühren und die Radiosender maximal 4% der niedrigeren
Radiogebühren. Insgesamt werden auf diese Weise rund 44 Mio Fr. umverteilt. Von der
FDP und der SVP erfolglos bekämpft wurde dabei die Bestimmung, dass pro
„Versorgungsgebiet“ (Agglomeration, Region) nur eine derartige Konzession erteilt wird.
Schliesslich wurde gegen den Antrag des Bundesrats die Nutzungsforschung aus dem
Aufgabenbereich der SRG herausgenommen und eine Stiftung damit betraut; in dieser
sollen neben der SRG auch andere Veranstalter vertreten sein. In der
Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat das totalrevidierte RTVG mit 137:26 Stimmen
gut. Dagegen gestimmt hatte knapp die Hälfte der SVP-Fraktion, nach deren Meinung
die Vormachtstellung der SRG zu wenig eingeschränkt worden war. 59

Knapp fünf Monate bevor das Volk über die gänzliche Abschaffung der Billag-Gebühren
befinden wird, erläuterte das UVEK in einer Medienmitteilung, dass die Radio- und
Fernsehabgabe ab 1. Januar 2019 CHF 365 pro Jahr, also einen symbolträchtigen
Franken pro Tag betragen werde. Die Abgabe wird folglich pro Haushalt um CHF 86 pro
Jahr oder um fast 20 Prozent reduziert. Abgabepflichtig sind wie im RTVG-Gesetz
festgehalten und durch ein fakultatives Referendum bestätigt, alle Haushalte –
unabhängig davon, ob sie ein Empfangsgerät besitzen oder nicht – und alle
Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 500'000. Ausgenommen von der
Gebühr sind Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen und Taubblinde;
Personen ohne Empfangsgeräte können während einer Übergangszeit von fünf Jahren
auf Gesuch von der Abgabe befreit werden. Kollektivhaushalte, zum Beispiel
Studentenheime, bezahlen in Zukunft insgesamt CHF 730, müssen die Gebühr aber
nicht mehr pro Haushalt einzeln entrichten. Etwa drei Viertel aller Unternehmen
befinden sich unterhalb der Umsatzgrenze und bezahlen entsprechend keine Gebühr,
anschliessend richtet sich die Gebührenhöhe progressiv nach den Umsätzen der
Unternehmen (CHF 500'000 bis 1 Mio.: CHF 365, CHF 1 Mio. bis 5 Mio.: CHF 910, usw.,
ab CHF 1 Mrd.: CHF 35'590). 
Die SRG wird zwischen 2019 und 2022 einen teuerungsbereinigt gleich bleibenden, auf
CHF 1.2 Mrd. pro Jahr plafonierten Abgabenanteil erhalten. Erhöht wird der Anteil für
konzessionierte Privatstationen; sie erhalten zukünftig wie vom Parlament gefordert 6
Prozent des gesamten Ertrags der Abgabe – den maximalen gemäss RTVG möglichen
Anteil. Auch die SDA wird mit CHF 2 Mio. pro Jahr unterstützt werden. Im Unterschied
zu früher werden Überschüsse neu auf ein Bundeskonto einbezahlt, damit sie für
spätere Gebührensenkungen verwendet werden können. Alle zwei Jahre überprüfen
Bundesrat und Preisüberwacher die Abgabentarife. 
Bereits im Abstimmungskampf zum RTVG hatte Medienministerin Leuthard
angekündigt, die Gebühr deutlich senken zu wollen. Die Medien beurteilten die
Mitteilung unterschiedlich. Allesamt sahen sie darin – trotz gegenteiliger
Versicherungen von Leuthard – einen politischen Entscheid im Hinblick auf die No-
Billag-Initiative. Die Tatsache, dass der Bundesrat gleichentags den Abstimmungstermin
für die Initiative bekanntgab, trug sicherlich zu dieser Wahrnehmung bei. Während aber
zum Beispiel Le Temps und der Bote der Urschweiz den Entscheid als starkes Zeichen
und als Konzession an die SRG-Kritiker erachteten, sah die BZ die Ankündigung weniger
positiv. Dies sei typisch für Doris Leuthard, die bei Problemen jeweils warte, bis sich
Mehrheiten gebildet hätten, um sich danach der Mehrheitsmeinung anzuschliessen und
ein Projekt zu präsentieren, das für alle ein Zückerchen beinhalte. Mehr als ein
politisches Zeichen des guten Willens sei dies aber nicht, da sich die SRG damit nicht
wirklich einschränken müsse. Die Befürworter der No-Billag-Initiative kritisierten
insbesondere, dass damit wiederum eine Definition des Umfangs und der Ausrichtung
des Service public umgangen werde. Adrian Amstutz (svp, BE) erachtete die
kommunizierten Änderungen zwar als einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“,
dennoch müsse der Grundauftrag der SRG viel enger gefasst werden. Kritisch sah auch
Natalie Rickli (svp, ZH) die Neuerungen, da unter dem Strich die Gesamteinnahmen
durch die Gebühr stiegen und somit auch keine Notwendigkeit entstehen würde, die
aus ihrer Sicht erforderlichen Einsparungen vorzunehmen. 
Die SRG hingegen wird nach ersten Berechnungen CHF 40 bis 50 Mio. pro Jahr sparen
müssen, einerseits aufgrund des Gebührenplafonds, andererseits aber vor allem auch
wegen sinkender Werbeeinnahmen. Man müsse daher ein Massnahmenpaket zur
Ausgabenreduktion unter bestmöglicher Wahrung des Programmangebots erstellen,
erklärte SRG-Sprecher Daniel Steiner. 60
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Einen Monat nach der Abstimmung über die No-Billag-Initiative gab die SRG in einer
Medienmitteilung bekannt, dass sie in Erwägung ziehe, das Berner Radiostudio nach
Zürich-Leutschenbach zu verlegen. Betroffen wären davon etwa 150 bis 170 Personen.
Eine örtliche Zusammenlegung von Radio-, TV- und Onlineinhalten würde klare
publizistische Gewinne mit sich bringen, erklärte die SRG, weshalb auch das Zürcher
Radiostudio von der Brunnhofstrasse nach Leutschenbach umziehen sollte. Die
Bundeshausredaktion sowie die «Regionalredaktion Bern, Freiburg, Wallis» sollten
hingegen in Bern verbleiben. Die freigewordenen Plätze des Radiostudios sollte die
Generaldirektion der SRG übernehmen und damit das teurere Gebäude im Ostring
verlassen können. Mit dieser Massnahme soll ein Teil der Einsparungen über CHF 100
Mio., welche die SRG nach der No-Billag-Abstimmung angekündigt hatte, erzielt
werden. Im Gegenzug werde aber auch ein Ausbau der regionalen
Korrespondentenstandorte angestrebt, erklärte die SRG. Man werde nun die
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme überprüfen, anschliessend werde
der Verwaltungsrat aufgrund dieser Resultate über den Umzug entscheiden. 
Entschieden war zu diesem Zeitpunkt gemäss SRG zwar noch nichts, dennoch regte sich
grosser Widerstand gegen die Ankündigung. Die Berner Stadtregierung erklärte in einer
Medienmitteilung, dass sie eine «transparente und ergebnisoffene
Standortüberprüfung und ein klares Bekenntnis zu Bern als SRG-Hauptsitz mit Inland-
und Bundeshausredaktion» erwarte. Eine «starke Verankerung der SRG in der
Hauptstadt» sei zentral. Die CVP Bern lancierte eine Onlinepetition gegen die
Standortverlagerung und übergab diese der SRG-Generaldirektion nur zwei Wochen
später mit 2‘000 Unterschriften. Sehr aktiv zeigte sich auch der 2010 gegründete Verein
«Hauptstadtregion Schweiz», dem die Kantone Bern, Neuenburg, Freiburg, Solothurn
und Wallis, verschiedene Städte, Gemeinden und Regionalorganisationen angehören. Er
kritisierte die Idee unter anderem in einem Brief an Medienministerin Leuthard und
SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina scharf und erklärte, er würde sich
«mit aller Vehemenz» gegen den Umzug wehren. Kritische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der SRG schlossen sich in der Organisation «Pro Radiostudio Bern»
zusammen und taten ihren Unmut zum Beispiel durch einen Protestbrief an die SRG-
Führung kund. Sie fühlten sich vor den Kopf gestossen, weil sie – trotz ihres starken
Engagements gegen die No-Billag-Initiative – in dieser Frage nicht angehört würden.
Schliesslich meldete sich auch der Vorstand der «Regionalgesellschaft Bern – Freiburg
– Wallis» zu Wort und kritisierte den Entscheid der SRG. Ihr Präsident, Léander Jaggi,
erklärte sogar, man diskutiere mögliche Szenarien bei einem Umzug, unter anderem
auch den Austritt aus der SRG.
Ende August und somit kurz vor dem Entscheid des Verwaltungsrats fand auf dem
Bundesplatz eine Demonstration statt, an der sich Journalistinnen und Journalisten,
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Politikerinnen und Politiker
beteiligten. Schliesslich überwies das Berner Kantonsparlament Anfang September mit
140 zu 7 Stimmen eine Motion mit dem Titel «Radiostudio gehört nach Bern» an die
Kantonsregierung, gemäss der Letztere dem Radiostudio bestmögliche
Rahmenbedingungen bieten soll. Obwohl sich zudem immer häufiger Politikerinnen und
Politiker des nationalen Parlaments – unter anderem Adrian Amstutz (svp, BE), Kurt Fluri
(fdp, SO) und Christian Levrat (sp, FR) – gegen den Entscheid der SRG aussprachen, gab
es im nationalen Parlament vorerst keine Vorstösse zu diesem Thema. Bis diese erledigt
seien, habe der Verwaltungsrat der SRG wohl bereits entschieden, mutmassten die
Medien. 

Ihren Widerstand gegen den Umzug begründeten die verschiedenen Akteure unter
anderem damit, dass eine Konzentration der nationalen Medienhäuser in Zürich mit
dem Prinzip einer föderalistischen Schweiz in Widerspruch stehe. Die SRG lebe von
ihrer regionalen Struktur, erklärte etwa Nick Lüthi, Leiter der Medienwoche. Deshalb
dürfe sie ihre Standortwahl, im Unterschied zu den privaten Medienunternehmen, nicht
alleine aufgrund von betriebswirtschaftlichen Kriterien vornehmen. Man dürfe die
nationale Politik nicht nur noch aus Zürcher Sicht wahrnehmen, erklärte zum Beispiel
Priscilla Imboden von «Pro Radiostudio Bern». Bern sei das «Tor zur Schweiz für das
Wallis», betonte Christophe Darbellay (VS, cvp) und auch «Pro Radiostudio Bern»
erklärte die SRG-Vertretung in Bern aufgrund ihrer Funktion als Türöffner für die
Romandie für sehr wichtig. 
Insbesondere die SRG-Mitarbeitenden befürchteten darüber hinaus eine Vermischung
der bisher vollständig getrennten Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen. Die
Radiokultur mit Berichten, die in die Tiefe gingen, würde so aufgrund der ungleichen
Kräfteverhältnisse marginalisiert und das gesunde Konkurrenzverhältnis zwischen Radio
und Fernsehen würde verschwinden, war zu vernehmen. Insbesondere auch die von der
SRG geplante Zusammenarbeit in einem Newsroom sei ein «Schritt zur Konvergenz von
Radio und Fernsehen», erklärte etwa Tobias Gasser, Produzent bei Echo der Zeit, das
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ebenfalls vom Umzug betroffen wäre. Die Mitarbeitenden fürchteten sich gemäss
Medien auch davor, dass nach diesem ersten Schritt ein Verschmelzen der
Chefredaktionen von Radio und Fernsehen folgen könnte. Umgekehrt argumentierte
etwa der Berner Regierungsrat Bernhard Pulver (BE, gp), dass eine Zentralisierung des
Radios, falls diese tatsächlich stattfinden müsse, auch in Bern statt in Zürich geschehen
könne. Diese Idee wurde kurze Zeit später durch den Vorschlag von Stadt und Kanton
Bern sowie dem Verein Hauptstadtregion Schweiz, ein Kompetenzzentrum für
Information inklusive Forschung und Entwicklung, Inlandberichterstattung, SRF News,
SRF Wirtschaft und Auslandkorrespondenten zu schaffen, bekräftigt.
Nicht gelten liessen die Kritikerinnen und Kritiker des Umzugs das Sparargument der
SRG: Das Sparpotenzial sei vergleichsweise tief; bei CHF 100 Mio., welche die SRG
sparen müsse, seien die CHF 3 bis 5 Mio., von denen im Laufe der Diskussionen die
Rede war, den Umzug nicht wert. Insbesondere zumal die Gegnerinnen und Gegner die
eigentlichen Einsparungen als noch tiefer einschätzten: Es sei nicht einfach,
Nachmieter für das bis 2032 gemietete Hochhaus im Ostring zu finden. Der Umzug
lohne sich erst recht nicht, wenn der Verlust an Know-how mitberücksichtigt werde. In
einem SRG-internen Dokument, auf das die Medien Bezug nahmen, hatte SRF-Direktor
Ruedi Matter anscheinend damit gerechnet, dass 20 bis 30 Prozent der Mitarbeitenden
den Umzug nicht mitmachen würden. Zu einem späteren Zeitpunkt erklärte Matter, die
Zahl von 30 Prozent sei deutlich zu hoch. Auf das Kostenargument verwies auch die
Stadt Bern, die der SRG anbot, ihr bei der Suche nach einer günstigeren, zentraleren
Immobilie für die SRG-Generaldirektion sowie bei der Suche nach Nachmietern zu
helfen. In der Tat schlug die Stadt Bern gemäss Medienberichten der SRG 18 mögliche
Immobilien zur Miete vor. 
Im Laufe der Zeit immer wichtiger wurde das Argument, wonach die Ablehnung der No-
Billag-Initiative insbesondere auf die breite Verankerung der SRG und auf deren
Hochhalten der Dezentralisierung zurückzuführen sei. Dieser Umzugsentscheid
widerspreche jedoch ihrer Argumentation im Abstimmungskampf und stosse somit
einerseits die damaligen Unterstützerinnen und Unterstützter vor den Kopf und führe
zudem zukünftig zu Problemen. Kurt Fluri etwa sprach von einem «Schlag ins Gesicht
der Unterstützter der SRG im Kampf gegen die No-Billag-Initiative». Zudem wurde der
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Umzugs knapp einen Monat nach der Abstimmung
kritisiert: Hätte die SRG die Ankündigung bereits zuvor gemacht, wäre die Initiative
sicherlich nicht so deutlich abgelehnt worden, war der Tenor der Kritikerinnen und
Kritiker. 

Die SRG konzentrierte sich vor allem auf eine Argumentationslinie: Sie spare «lieber bei
Mauern als bei Menschen», wurde Radio-Chefredaktorin Lis Borner, im Laufe der Zeit
aber auch zahlreiche weitere SRG-Funktionäre, nicht müde zu betonen. Wenn das
Radio in Bern bleibe, müsse auf andere Arten gespart werden, vermutlich auch durch
Stellenabbau, beteuerte Urs Leuthard. Zudem bleibe Bern ein zentraler Radio-
Produktionsstandort, Teile der Inlandredaktion sowie die Bundeshausredaktion
verblieben in Bern. Ein kleiner Teil der Zürcher Inlandredaktion komme zudem
zusätzlich nach Bern, ergänzte etwa die NZZ. Bern bleibe somit mit 550 Mitarbeitenden
– 150 davon Journalistinnen und Journallisten – der zweitgrösste SRG-Standort. Eine
lokale Verankerung bedeute nun aber nicht, dass die SRG überall gleich stark aufgestellt
sein müsse, erklärte Matter. Die Medienvielfalt solle zudem gemäss BAZ nicht mit einer
Vielfalt von Standorten gleichgestellt werden. Schliesslich beteuerten verschiedene
SRG-Funktionäre, dass man nicht vorhabe, Radio und Fernsehen zu fusionieren; unter
anderem blieben auch die Chefredaktionen getrennt. Unterstützung erhielt die SRG
unter anderem von Filippo Lombardi (cvp, TI), der den Protest der Umzugsgegnerinnen
und -gegner gegenüber den Medien als scheinheilig bezeichnete: Im Rahmen der No-
Billag-Abstimmung seien alle für Sparen gewesen, bei der ersten konkreten Massnahme
würden nun alle aufschreien. Er wies darauf hin, dass die SRG-Führung
unternehmerische Entscheide unabhängig fällen können müsse. Schliesslich würde ein
Abbruch des Umzugs gemäss NZZ ein «schlechtes Licht auf die Reformfähigkeit der
SRG» werfen. 

Ende September 2018 entschied sich der SRG-Verwaltungsrat nach zweitägiger
Beratung endgültig für den Umzug. Dieser soll Ende 2020 beginnen. Die betroffene
Belegschaft zeigte sich enttäuscht, die Gewerkschaft SSM sprach von fehlender
Sensibilität für regionale Vielfalt. Sie kündigte an, die Rechtmässigkeit des Entscheids zu
prüfen, da sie nicht angehört worden sei, obwohl dies im Gesamtarbeitsvertrag so
vorgesehen sei. Die Stadt und der Kanton Bern sowie der Verein Hauptstadtregion
Schweiz gaben eine gemeinsame Medienmitteilung heraus, in der sie sich über den
Entscheid enttäuscht zeigten. Kurz darauf wurde bekannt, dass SRG-Generaldirektor
Gilles Marchand im Mai 2018 in einem weiteren SRG-internen Dokument gesagt habe,
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dass sich der Umzug betriebswirtschaftlich nicht lohne, aber ein Verzicht darauf nicht
in Frage komme, um solchen Protesten an anderen Standorten zukünftig nicht
Vorschub zu leisten. Ladina Heimgartner, stellvertretende Generaldirektorin der SRG,
habe zudem die öffentliche Diskussion als irrational bezeichnet. Dies empfanden
verschiedene nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier gemäss Medien als
Affront. Kurz darauf reichten vier Parteipräsidenten (Gerhard Pfister, cvp, ZG, Pa.Iv.
18.448; Regula Rytz, gp, BE, Pa.Iv. 18.450; Martin Landolt, bdp, GL, Pa.Iv. 18.451 und
Albert Rösti, svp, BE, Pa.Iv. 18.457) sowie ein Vizepräsident (Beat Jans; sp, BS; Pa.Iv.
18.456) im Nationalrat und Beat Vonlanthen (cvp, FR; Pa.Iv. 18.449) im Ständerat
gleichlautende parlamentarische Initiativen ein, welche die Festschreibung der SRG-
Produktionsstandorte im Gesetz und somit den schwerpunktmässigen Verbleib des
SRG-Radiostudios in Bern forderten. Beat Jans erklärte dazu: «Die SRG hat uns Politiker
angehört, unsere Standpunkte zur Kenntnis genommen und dann einfach ignoriert. Also
werden wir nun eben gesetzgeberisch aktiv.» Dieses Vorgehen zog sowohl Beifall als
auch Kritik nach sich: Wegen der Medienfreiheit müsse sich die Politik auf generelle
Vorgaben beschränken, erklärte etwa die NZZ. 
Trotz Entscheids des Verwaltungsrats war der Umzug somit noch nicht definitiv, die
Bemühungen um einen Verbleib des Radiostudios sowie die Diskussionen zu dieser
Frage werden folglich weitergehen; insbesondere auch deshalb, weil die SRG kurz vor
Bekanntgabe des Verwaltungsratsentscheids auch erklärte, dass sie in Betracht ziehe,
einen Teil der Fernsehproduktion von Genf nach Lausanne zu verlegen. 61

Nouveaux médias

Der Ständerat überwies in der Sommersession die Motion Schweiger (fdp, ZG), welche
Massnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zum Schutz der Kinder auf
elektronischen Netzwerken fordert. In der Wintersession wurde im Nationalrat überdies
die Motion Hochreutener (cvp, BE; 06.3554) gutgeheissen, die den Bundesrat
auffordert, die Massnahmen gegen Internetpornographie, die er aufgrund der Motion
Schweiger treffen wird, auch für Gewaltdarstellungen vorzusehen. 62

MOTION
DATE: 20.12.2006
ANDREA MOSIMANN

Kinder sollen künftig besser vor harter Pornografie im Internet geschützt werden. Der
Nationalrat nahm die Motion Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) zur Bekämpfung der
Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken an. Dabei
folgte er dem Antrag des Bundesrates, für einen Teil der Massnahmenvorschläge
lediglich einen Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Ständerat stimmte dieser Änderung in
der Wintersession zu und hiess auch die Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554)
gut, welche fordert, die gegen Internetpornographie getroffenen Massnahmen auch für
Gewaltdarstellungen vorzusehen. 63

MOTION
DATE: 11.12.2007
ANDREA MOSIMANN

Im Bereich des Jugendmedienschutzes überwies der Ständerat im März drei
Nationalratsmotionen: Er stimmte der Motion Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) zu, welche
die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Registrierungspflicht von Wireless-
Prepaid-Karten als Massnahme gegen Kinderpornografie im Internet verlangt. Damit
verbunden überwies er ein Postulat der Kommission für Rechtsfragen (Po. 10.3097), die
den Bundesrat auffordert, eine umfassende Strategie zur Ermittlung von
Internetstraftätern vorzulegen. Im weiteren nahm er die Motionen von Norbert
Hochreutener, (cvp, BE) (Mo. 07.3870) und Evi Allemann (sp, BE) (Mo. 09.3422) an, die
ein Verkaufsverbot für Killerspiele fordern. 64

MOTION
DATE: 13.04.2010
SUZANNE SCHÄR
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Mit den Behauptungen, die „Dunkelkammer Ständerat“ werde immer linker und
„europhiler“ und die „Heimatmüdigkeit“ in der kleinen Kammer könne nur gestoppt
werden, wenn mehr SVP-Kandidierende in den Ständerat gewählt würden, gelang es der
Volkspartei nicht nur, den eigentlich kantonal ausgetragenen Ständeratswahlen
nationale Bedeutung und Medienaufmerksamkeit zu verleihen, sondern sie verabreichte
ihnen auch einen gehörigen Schuss Themenzentriertheit: Erst mit der Wahl von SVP-
Personal – so die zugrunde liegende Idee – würde der Ständerat wieder für Schweizer
Werte, also gegen Migration und EU, einstehen. Das Vorhaben, das in den Medien unter
dem Titel „Sturm aufs Stöckli“ Niederschlag fand, muss im Nachhinein allerdings als
gescheitert betrachtet werden. Zwar trat die SVP mit Ausnahme von lediglich sechs
Ständen (OW, NW, AR, AI, TI und GE) in allen Kantonen mit teilweise namhaften und
landesweit bekannten Personen zu den Wahlen in die kleine Kammer an und war damit
auch für die zahlreichen nötigen zweiten Umgänge mitverantwortlich. Letztlich musste
sie im Vergleich zu 2007 per Saldo aber sogar zwei Sitzverluste verkraften und sitzt
lediglich noch mit fünf Vertretern im Ständerat. Einer ihrer Sitze war bereits während
der vorangehenden Legislatur mit der Abspaltung der BDP verloren gegangen. Zwar
vermochte die Partei bei den Ersatzwahlen für Bundesrätin Sommaruga im Frühling des
Berichtsjahrs mit Adrian Amstutz kurzfristig das zweite Berner Mandat zu besetzen,
nach wenigen Monaten in der kleinen Kammer musste dieser dann aber Hans Stöckli
(sp) Platz machen. Weitere Sitzverluste erlitt die SVP in den Kantonen Graubünden und
Aargau. In Graubünden war die SVP aufgrund der dortigen Stärke der BDP nach dem
Rücktritt von Christoffel Brändli (svp) gar nicht erst angetreten und im Kanton Aargau
scheiterte die angestrebte Rochade zwischen dem ehemaligen Nationalrat
Giezendanner und dem ehemaligen Ständerat Reimann. Hier verlor die Volkspartei den
Ständeratssitz an die SP (Bruderer). Einen Sitz gewinnen konnte die SVP im Kanton
Schwyz, wo neu beide Kantonsvertreter der Volkspartei angehören. Alex Kuprecht
wurde im ersten Wahlgang bestätigt und der für den zweiten Wahlgang nach seinem
eigentlichen Rücktritt als Nationalrat reaktivierte Peter Föhn konnte den Sitz der CVP
erobern. Die Angriffe in den weiteren Kantonen (ZH, LU, UR, ZG, FR, SO, BS, BL, SG, VD,
VS, NE und JU), die mit bekannten Namen geführt wurden (z.B. Blocher, ZH, Baader, BL,
Rime, FR, Brunner, SG, Parmelin, VD oder Freysinger, VS) führten zwar zu zweiten
Wahlgängen, waren aber letztlich alle erfolglos. Verteidigen konnte die SVP ihre Sitze in
jenen Kantonen, in denen eher als konziliant geltende Persönlichkeiten ihre Sitze
verteidigten (Jenny in GL, Germann in SH, Roland Eberle neu in TG). 65
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